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SS.
^bonnsmentspreis:
«"r die Stadt Solo-athue n:

Fc.v »...
à^Austandpr.

Halber franco

t!^"' Deutschland
'Mankcnch Fr.

Samstag den 7. Juni I8NS.

Schweizerische
Für Italien Fr. 5. SO,

Für Amerika Fr. 8. St)

Kinrückmtgsgebllhr
10 (As. die Petitzcile
s t Sgr. — 3 Kr. für

Deutschland.)

Erscheint
jeden Samstag
1'/- Bogen stark.

Briefe und Gelder
sranco.

^ .,- Sr. Excellenz, des Fürst-
^bstchofs Non Salzburg und des
lstsnmmten Episkopats dieser

and.
KirchenproNinz

Kochwlil'diBen 'Kischof^llgenius
von Basel.

V.
lg ^^^^merknng. Schon den

^Nt^^ in den öffentlichen

^oi, nachdem die gehaltvolle Adresse

dîa'.r^àkvz, deö Kardinal-Erzbischofs
Er.

Türst w' schienen, schrj^ Sr. Erecllenz

Eal l
^^ifchos Marimilian Joseph von

Hof/. unsern Oberhirten in AltiS-

îichen ""H Seinerseits die näm-
^^îunttngen knndzuthnn, die in

^kselb^ Anödrnck gefitnden. Hoch-

iisterr
^ Seitens deS gesammten

à Episkopats eine gemei »-

iibe?!^"^e gewünscht, „die gegen

"U»e>r ^ gegenwärtig in'ö Werk gesetzte»

'Aschen Vergewaltigungen der katho-

^e>vm,d der Schweiz, nnd der

»b»,a ^ungswnrdigen apostolischen Hal-
»lest "uiiberwindlichen Standhaftig-

"H°chd ^ bischöflichen Gnaden und

»Und ^ ^ieruö unser Aller aufrichtigste

Theilnahme und vvllkom-

"îìiinim ^"^"""'ung anszusprechen be-

Nunmehr, da Se.

»drang, ^ìbinal Rauscher selbstständig
^

^list jungen, beeile er sich, jene Zu-
^ien „als Zeugniß und Ans-

vdhiue«
unserer Gesinnung nnd Theil-

îî^eui m" ^îlâren, nnd zwar sowohl in

o.
als auch vorläufig in dem

^burle.-'?-. Snffragane der

Aschen
s"

^Mprovinz, an die er in-
^Aen Unterzeichnung einer gemein-

^Vsse sich gewendet.

Mir Zuschrift vom 29. Mai kam dann

diese Collectiv-Kundgebung an, in welcher,

nach wenigen Linien NückbezugeS auf

Obiges, diese hohen Kircheiifürsten deö

Salzbnrger Metropolitan-Verbandes sich

so anSsprechcn:

„Empfangen demgemäß Ew. bischöfl.

„Gnaden, Namens unser Aller die Kund-

„gebnng unseres tiefsten Schmerzes, die wir
„solidarisch mit Eiv. Liebden theilen über

„die unerhörte Vergewaltigung der Ka-

„tholiken, deren Schauplatz die sogenannte

„„freie" Schweiz, zunächst di? Ätehrwür-
„dige Diözese Basel-Solothnrn, geworden

„ist, und die sich allda über ihren anö-

„gezeichneten Oberhirten nnd seinen Pflicht-

„treuen Klerus entladen hat.

„Empfangen Hochdieselbcn aber auch

„den unverhohlenen Anödruck unseres Bei-

„falleö und unserer einmüthigen Znstim-

„mnng zu den Schritten, welche Sie nn-

„ternommcn haben, um die Hochihrer bi-
„schöflichen Obhut unterstellten katholischen

„Interessen gegen die schreienden Verletz»»-

„gen des natürlichen sowohl als Vertrags-
„mäßigen Rechtes seitens der Staatsgewalt
„nach Kräften zu wahren. Sie haben

„eS gethan in vorbehaltloser Hingebung

„an Ihre Hirtenpflicht, aber auch mit

„einer Selbstentänßerung, die an die

„schönsten historischen Vorbilder katholischen

„OpfermntheS erinnert.

„Ihr wackerer Klerus, der Ihnen dar-

„in musterhaft zur Seite steht, theilt
„das unvergängliche Verdienst, das sich

„durch diese Hirtentrene Ew.'bischöflichen

„Gnaden um die Gläubigen Ihrer Diö-
„zcse, durch das allerwärts leuchtende Bei-

„spiel aber, das Sie geben, um uns nnd

„Alle erworben haben, deren Sache die

„gemeinsame der Kirche ist.

„Empfangen dafür Hochdieselben unse-

„rerseits den wärmsten Dank, und kann

„zu dem Troste, den Sie ans dem Be-

„wnßtsein so opfermnthiger Pflichterfül-

„lang reichlich zu schöpfen vermögen, auch

„diese unsere innige Theilnahme Einiges

„beitragen, so bitten wir, die Versicherung

„entgegenzunehmen, daß wir den weitern

„Verlauf Ihrer schwer wiegenden Auge-

„legenheit mit inbrünstigem Gebete zu

„begleiten und einen glücklichen, ruhmvol-

„len Ansgang Ihnen und Ihren Kampf-

„genossen von dem Herrn zu erbitten nicht

„ablassen werden, »rü oum npM'usind

„I'i'inLkPS MLlorum, poi-oipintis im-

„murosssibilom A'Ioinm oorounm.»

Salzburg, den 29. Mai 1873.

-j- Marimilian Joseph, Fürst-

Erzbischof von Salzburg, Metropolit.

-s Benedict, Fürstbischof von Trient,

in Tyrol.

-s Vi n z e nz, Fürstbischof von Briren,

in Tyrol.

-s Valentin, Fürstbischof von Gurk,

in Kärnthen.

-j- Johannes B a p t., Fürstbischof

von Seckan, in Steiermark.

-s Jakob Marimi l., Fürstbischof

von Lavant, in Steiermark.

s Rupert, Bischof von Paneas, i p.,

Weihbischof von Salzburg.

j- Io h a nn Stephan, Bischof

von Enropns, i. p., Gcneralvikar

für Vorarlberg.
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Die vier Preußischen Kirchengesetze.

(Fortsetzung.)

Gesetz über die kirchliche Diö-
c i p l i n a r g e w a l t und die Er-
richt ung des Königlichen Ge-
r icht s h o f e S für kirchliche An-
Gelegenheiten. Vom 12. Mai

1 8 7 3.

I. Allgemeine Bestimmungen.

I 1. Die kirchliche Disciplinargewalt
über Kirchendiener darf nur von deutschen

kirchlichen Behörden atisgeübt werden.

§ 2. Kirchliche Disciplinarstrafen, welche

gegen die Freiheit oder das Vermögen ge-

richtet sind, dürfen nur nach Anhörung
des Beschuldigten verhängt werden.

Der Entfernung aus dem Amte (Ent-
lassung, Versetzung, Suspension, unfrei-
willige Emeritirung u. f. w.) muß ein

geordnetes prozessualischeS Verfahren vor-

ausgehen.

In allen diesen Fällen ist die Ent-
scheidung schriftlich unter Angabe der

Gründe zu erlassen.

H 3. Die körperliche Züchtigung ist als
kirchliche Disciplinarstrafe oder Zuchtmittel
unzulässig.

H 4. Geldstrafen dürfen den Betrag von
30 Thalern, oder, wenn das einmonatliche
Amtöeinkommen höher ist, den Betrag des

letztern nicht übersteigen.

8 0. Die Strafe der Freiheitsentziehung

(8 2) darf nur in der Verweisung in eine

Demeritenanstalt bestehen.

Die Verweisung darf die Dauer von

drei Monaten nicht übersteigen, und die

Vollstreckung derselben Wider den Willen
des Betroffenen weder begonnen, noch fort-
gesetzt werden. Die Verweisung in eine

außerdeutsche Demeritenanstalt ist unzu-
lässig.

8 6. Die Demeritenanstalten sind der

staatlichen Aufsicht unterworfen. Ihre
Hausordnung ist dem Oberpräsidenten der

Provinz zur Genehmigung einzureichen.

Er ist befugt, Visitationen der Deine-

ritenanstalten anzuordnen, und von ihrer
Einrichtung Keuntniß zu nehmen.

Von der Aufnahme eines Demeriten hat
der Vorsteher der Anstalt unter Angabe

der Behörde, welche sie verfügt, binnen

24 Stunden dem Oberpräsidenten Anzeige

zu machen. Ueber sämmtliche Demeriten

ist von dem Vorsteher ein Verzeichniß zu
führen, welches den Namen derselben, die

gegen sie erkannten Strafen und die Zeit
der Aufnahme und Entlassung enthält.
Am Schluß jedes Jahres ist das Berzeich-

niß dem Oberpräsidenten einzureichen.

H 7. Von jeder kirchlichen Disciplinar-

entscheidung, welche auf eine Geldstrafe
von mehr als 30 Thalern, auf Verwei-
sung in eine Demeritenanstalt für mehr
als 14 Tage, oder auf Entfernung aus
dem Amte 2) lautet, ist dem Ober-
Präsidenten, gleichzeitig mit der Zustellung
an den Betroffenen, Mittheilung zu machen.

Die Mittheilung muß die Entscheidungs-

gründe enthalten.

H 3. Der Oberpräfident ist befugt, die

Befolgung der in den 5 bis 7 enthal-
teneu Vorschriften und der ans Grund
derselben von ihm erlassenen Verfügungen
durch Geldstrafen bis zum Betrage von
1000 Thalern zu erzwingen.

Die Androhung und Festsetzung der

Strafe darf wiederholt werden, bis dem

Gesetze genügt ist.

Außerdem kann die Demeritenanstalt
geschlossen werden.

8 9. Eine Vollstreckung kirchlicher Dis-
ciplinarentscheidungen im Wege der Staats-
Verwaltung findet nur dann statt, wenn
dieselben von dem Oberpräsidenten nach

erfolgter Prüfung der Sache für vvllstreck-
bar erklärt worden sind.

II. Berufung an den Staat.
8 10. Gegen Entscheidungen der kirch-

lichen Behörden, welche eine DiSciplinar-
strafe verhängen, steht die Berufung an
die Staatsbehörde (8 02) offen:

1) wenn die Entscheidung von einer

durch die Staatsgesetze ausgeschlossenen

Behörde ergangen ist; 2) wenn die Bor-
schriften des 8 3 nicht befolgt worden sind;
3) wenn die Strafe gesetzlich unzulässig

ist; 4) wenn die Strafe verhängt ist:
u. wegen einer Handlung oder Unterlassung,

zu welcher die Staatsgesetze oder die von
der Obrigkeit innerhalb ihrer Zuständigkeit
erlassenen Anordnungen verpflichten, d.
wegen Ausübung oder Nichtausübnng eines

öffentlichen Wahl- und Stimmrechts, o.

wegen Gebrauchs der Berufung an die

Staatsbehörde (8 32) auf Grund dieses

Gesetzes.

8 11. Die Berufung findet außerdem

statt, wenn 1) die Entfernung auö dein

kirchlichen Amte (8 2 Abs. 2) als Dis-
ciplinarstrafe oder sonst wider den Willen
des davon Betroffenen ausgesprochen wvr-
den ist, und die Entscheidung der klaren

thatsächlichen Lage widerspricht oder die

Gesetze des Staates oder allgemeine Rechts-

grundsätze verletzt; 2) nach erfolgter vor-
läusiger Suspension vom Amte das weitere

Verfahren ungebührlich verzögert wird.

8 12. Die Berufung steht Jedem zu,
gegen welchen die Entscheidung ergangen
ist, sobald er die dagegen zulässigen Rechts-
Mittel bei der vorgesetzten kirchlichen In-
stanz ohne Erfolg geltend gemacht hat.

Liegt ein öffentliches Interesse vor, so

steht die Berufung auch dem Oberpraf

deuten zu, jedoch erst dann, wenn die

den kirchlichen Behörden angebrachten Re«

mittel ohne Erfolg geblieben sind, oder >

Frist zur Einlegung derselben versäumt U >

8 13. Die Berufung ist bei dem Kb-

niglichen Gerichtshofe für kirchliche Aug

legenheiten schriftlich anzumelden.
Die Frist zur Anmeldung beträgt >

den Fällen des 8 10 und 8 H Absatz ^
für den durch die Entscheidung Betroffen

vier Wochen. Sie beginnt mit Achla

deS Tages, an welchem die Entscheids il

mit Gründen ihm zugestellt ist.

In den Fällen des 8 H Absatz

die Berufung an keine Frist gebunden-

Für den Oberpräsidenten beträgt

Frist, wenn ihm die Entscheidung als e

giltige amtlich mitgetheilt ist, drei ^ch«" '

andernfalls ist derselbe an keine Frist »

bunden.

8 14. Durch Einlegung der

wird die Vollstreckung der.nngefoast

Entscheidung aufgehalten. Der
Hof ist jedoch befugt, die vorläufige -o

streckung zu gestatten. Andernfalls
die Einstellung der Vollstreckung von

Gerichtshofe durcb Geldstrafen bis Z

Betrage von 1000 Thalern erzwung

werden (8 8 Abs. 2). ^

8 15. Die Berufung ist innerhalb 1'

Tagen nach der Anmeldung schriftlich

rechtfertigen. Diese Frist kann aus An >

verlängert werden.

8 16. Die Anmeldung und die

fertigungSschrift wird der kirchliche« Be?

zur Abgabe einer schriftlichen Erklc ^

und Einreichung der Acten innerha ^
Wochen zugefertigt. Die Einreichn«!^,-
Acten kann erzwungen werden,, geebl" :

falls durch Geldstrafen bis zum »er'

von 10 Thalern (8 3 Absatz 2
^

i

8 17. Der Gerichtshof trifft die Z
^

Aufklärung der Sache erforderliche« h

fügungen. Die Beweishandlunge« f
unter Zuziehung eines vereideten -b

kollführers aufzunehmen.

8 18. Die Entscheidung erlist p!
Grund mündlicher Verhandlung w rl

licher Sitzung. ^Die Oeffentlichkeit kann durch -k l ^
des Gerichtshofes ausgeschlossen

ode

bestimmte Personen beschränkt wer e -

^
8 19- Zu den Verhandlungen ^und 18) sind der Berufende und ^,e>v

liche Behörde zuzuziehen. Dieselbe«

sich durch einen Advocaten oder

anwalt vertreten lassen. Im
Ausbleibens wird nach der Lage

Handlungen erkannt. ^st-

Außerdem ist der Minister
lichen Angelegenheiten zu benachri -^el-

welcher einen Beamten mit se>«^

- MM
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Vrà^ beauftragen kann. Hat der Ober-
Berufung eingelegt, so über-

igeaws " von dem Minister bezeichnete
e die Vertretung des Berufenden.

dem Termin zur mündlichen
^bt ein von dem Vorsitzen-

Nîitnî^ "chtshofeö ""S der Zahl seiner

Gellem ^ ^nannter Referent eine Dar-
^rià N 5

>°e anö den bis-

ìvird >>
"bandlungen hervorgeht. Hieraus

so^j. ^nffende oder dessen Vertreter,
Und d ^ter der kirchlichen Behörde

là/, ^"nsterö der geistlichen Auge-

gehdri
' "Nt ihren Vor- und Anträgen

Gx^ià' der Entscheidung hat der

Ükbund ' positive Beweisregeln
de», Zu sein, nach seiner freien, aus
und ^"begriff der Verhandlungen

°"tscheid- geschöpften Ueberzeugung zu
die N?,.^' ^u dem Urtheil ist entweder

Berà, "I"ng der Berrrfnng oder die

^Zuch,"^ angefochtenen Entscheidung

d>irh^? ^ Gründen versehene Urtheil

"'îìà°^ Sitzung, in welcher die

oder si, ^"bandlung beendet worden ist,

^Ndet der nächsten Sitzungen ver-
de», H

"'sd eine Ausfertigung desselben
der kim? ^ oder dessen Vertreter, sowie
der Behörde und dem Minister

^ Angelegenheiten zugestellt.

dZird lieber die mündliche Verhandlung
die ^Aolokoll auigenomnren, welches

^^>ch°»^^,dor Anwesenden und die we-
hultxy ^„à^ìente der Verhandlung ent-

den à^oîokoll wird von dem Vorsitzen-
vereideten Protokollführer

du«g M s^îod die angefochtene Entschei-
de di?"m^^ - i'o hat die kirchliche Be-

^^ulasip ^Hebung der Vollstreckung zu
offen?" !^>"d die Wirkung der bereits

Ter 5>,
^fU'egeln zu beseitigen.

folg>»n, "Präsident ist befugt, die Be-
^rfsiT " von ihm deshalb erlasseneu

- ran? ^urch Geldstrafen bis zum
Thalern zu erzwingen

Heg?,, î'.

V?nà^ Berfügungen steht der kirch-
^lchtskmk Beschwerde bei dem

offen ^ kirchlichen Angelegen-

III
r ei t e n des Staats

Ä ^
° V u f u n g.

si"^ oder f^"^iener, welche die ans ihr

bezüglich

vbl°.dor die'

oÜr"^» beu",-.!^ gastlichen Amtsverrich-
«hl.. ^Borschriften der Staats-Aiàì die in i^>n dieser Hinsicht von der

>alb ihrer gesetzlichen Zu-
perl?«, Offenen Anordnungen soà, daß ihr Verbleiben im

Amte mit der öffentlichen Ordnung un-
verträglich erscheint, können aus Antrag
der Staatsbehörde durch gerichtliches Ur-
theil auS ihrem Amte entlassen werden.

Die Entlassung aus dem Amte hat die

rechtliche Unfähigkeit zur Ausübung deö

AmlcS, den Verlust des Amtseinkommcnö
und die Erledigung der Stelle zur Folge.

8 25. Dem Antrage muß eine Auf-
fvrderung an die vorgesetzte kirchliche Be-
hörde vorausgehen, gegen den Angescbul-
digten die kirchliche Untersuchung auf Ent-
lassung aus dein Amte einzuleiten. Steht
der Angeschuldigte unter keiner kirchlichen

Behörde innerhalb des deutschen Reichs,
so ist derselbe zur Niederlegung seines
Anrteö aufzufordern.

Die Aufforderung erfolgt schriftlich unter
Angabe deö Grundes von dem Oberpräsi-
denten der Provinz.

H 26. Wird der Aufforderung nicht
binnen gesetzter Frist Folge gegeben oder

führt die kirchliche Untersuchung nicht
binnen gesetzler Frist zur Entlassung deS

Angeschuldigten aus dem Amt, so stellt
der Oberpräsident bei dein Gerichtshose für
kirchliche Angelegenheiten den Antrag auf
Einleitung des Verfahrens.

H 27. Auf daö Ersuchen dcS Gerichts-
Hofes hat das Gericht höherer Instanz,
in dessen Bezirk der Angeschuldigte seinen
amtlichen Wohnsitz hat, einen etatmäßigen
Richter mit Führung der Vorstntersuchung
zu beauftragen. Bei der Voruntersuchung
kommen die entsprechenden Bestimmungen
der Strafproeeßgesetze zur Anwendung.

Die Verrichtungen der Staatsanwalt-
schaff werden durch einen von dem Mi-
nister der geistlichen Angelegenheiten er-
nannten Beamten wahrgenommen.

8 28. Der Gerichtshof kann mit Rück-
sicht auf den Ausfall der Voruntersuchung
daö Verfahren einstellen. I» diesem Fall
erhält der Angeschuldigte Ausfertigung des
darauf bezüglichen mit Gründen auözn-
fertigenden Beschlusses.

H 2!>. Wird das Verfahren nicht ein-
gestellt, so ist der Angeschuldigte unter
Mittheilung der von dem Beamten der
Staatsanwaltschaft anzufertigenden An-
schuldignngSschrift zur mündlichen VerHand-
lung vorzuladen. Derselbe kann sich deö

Beistandes eines Advocaten oder Rechts-
anwalteö als Vertheidigers bedienen.

Außerdem ist der Minister der geistlichen
Angelegenheiten zu benachrichtigen.

8 3V. Für das Verfahren finden die
Bestimmungen der M 17, 18, 20, 21, 22
sinnentsprechende Anwendung.

In dem Urtheil ist entweder die Frei-
sprechung oder die Entlassung des Ange-
schuldigten auS den von ihm bekleideten
kirchlichen Aemtern auszusprcchen.

§ 31. Kirchendiener, welche Amtshand-
lnngcn vornehmen, nachdem sie in Gemäß-
heit des § 30 aus ihrem Amte entlassen

worden sind, werden mit Geldbuße bis zu
100 Thalern, im Wiederholungsfalle bis

zu 1000 Thalern bestraft.

IV. Königlicher Gerichtshof
für kirchliche Angelegenheiten.

^ 32. Zur Entscheidung der in den

88 10 — 23 und 24 — 30 bezeichneten,

sowie der anderweitig durch Gesetz zuge-
wiesenen Angelegenheiten wird ein Behörde
errichtet, welche den Namen: „Königlicher
Gerichtshof für kirchliche Angelegenheiten"
führt und ihren Sitz in Berlin hat.

8 33. Der Gerichtshof besteht aus elf
Mitgliedern. Der Präsident und wenig-
stenS fünf andere Mitglieder müssen etats-
mäßig angestellte Richter sein. Die münd-
liche Verhandlung und Entscheidung in den

einzelnen Sachen erfolgt durch sieben Mit-
glicder. Der Vorsitzende und wenigstens
drei Beisitzer müssen zu den richterlichen
Mitgliedern gehören.

Die Geschäftsordnung, insbesondere die

Befugnisse deö Präsidenten und die Reihen-
folge, in welcher die Mitglieder an den

einzelnen Sitzungen Theil zu nehmen haben,
wird durch ein Regulativ geordnet, welches
der Gerichtshof zu entwerfen und dem

Staatsministerium zur Bestätigung einzu-
reichen hat.

Durch Plenarbeschliisse des Gerichts-
hofeS können auch die in diesem Gesetz

gegebenen Vorschriften deö Verfahrens er-
gänzt und deren sinngemäße Anwendung
auf andere durch Gesetz dem Gerichtshofe
überwiesene Angelegenheiten geregelt werden.

8 34. Die Mitglieder deö Gerichtshofes
werden vom Könige auf den Vorschlag
des Staatsministeriums und zwar die be-

reitö in einem StaatSamte angestellten für
die Dauer ihres Hauptamts, die andern

Mitglieder auf Lebenszeit ernannt.

Für die Rechte und Pflichten der Mit-
glieder deS Gerichtshofes sind die für die

Mitglieder deS Obertribunals bestehenden

Vorschriften maßgebend.

8 35. Der Gerichtshof entscheidet end-

giltig mit Ausschluß jeder weiteren Be-

rufung.
8 36. Die Justiz- und Verwaltungs-

behörden haben den an sie ergehenden Er-
suchen des Gerichtshofes Folge zu geben.

Die Beschlüsse und Entscheidungen deS

Gerichtshofes sind im Verwaltungswege
vollstreckbar.

8 37. Ueber die Verpflichtung zur Zah-
lung der Kosten des Verfahrens entscheidet

der Gerichtshof nach freiem Ermessen. Als
Kosten werden nur baare Auslagen in
Ansatz gebracht.
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V, S chlußb e st i m m u n g e n.

8 38. Das Erforderniß staatlicher Be-

stätigung kirchlicher DiSciplinarentscheidun-

gen und der Rekurs wegen Mißbrauchs
der kirchlichen Diöeiplinarstrafgewalt an

den Staat treten, soweit solche im bis-

herigen Rechte begründet sind, außer Kraft.

Urkundlich unter Unserer Hochsteigen-

händigen Unterschrift und beigedrucktem

Königlichem Jnsiegel.

Gegeben Berlin, 12. Mai 1873.

l (Signaturen.)

Gesetz über die Grenzen des
R echts zum Gebrauche kir ch l i-
cher Straf- und Z u ch t m i t t e l.

Vom 13. Mai 1373.

§ 1. Keine Kirche oder Religiousge-
sellschaft ist befugt, andere Straf- oder

Zuchtmittel anzudrohen, zu verhangen oder

zu verkünden, als solche, welche dem rein

religiösen Gebiete angehören oder die Ent-
ziehung eineö innerhalb der Kirche oder

Religionsgesellschaft wirkenden Rechts oder

die Ausschließung aus der Kirchen- oder

Religionsgesellschaft betreffen.

Straf- oder Zuchtmittel gegen Leib,
Vermögen, Freiheit oder bürgerliche Ehre
sind unzulässig.

H 2. Die nach 8 1 zulässigen Straf-
oder Zuchtmittel dürfen über ein Mitglied
einer Kirche oder Neligionsgesellschaft nicht

deßhalb verhängt oder verkündet werden:

1) weil dasselbe eine Handlung vorge-

nvmmen hat, zu welcher die Staatsgesetze

oder die von der Obrigkeit innerhalb ihrer
gesetzlichen Zuständigkeit erlassenen Anord-

nungen verpflichten; 2) weil dasselbe öf-

feutliche Wahl- oder Stimmrechte in einer

bestimmten Richtung ausgeübt oder nicht

ausgeübt hat.

8 3. Ebensowenig dürfen derartige

Straf- oder Zuchtmittel angedroht, ver-

hängt oder verkündet werden: 1) um da-

durch zur Unterlassung einer Handlung zu

bestimmen, zu welcher die Staatsgesetze

oder die von der Obrigkeit innerhalb ihrer

gesetzlichen Zuständigkeit erlassenen An-

ordnungen verpflichten; 2) um dadurch

die Ausübung oder Nichtausübung öffent-

licher Wahl- und Stimmrechte in be-

stimmter Richtung herbeiführen.

8 4. Die Verhängung der nach diesem

Gesetz zulässigen Straf- oder Zuchtmittel

darf nicht öffentlich bekannt gemacht werden.

Eine auf die Gemeindemitglieder be-

schränkte Mitheilung ist nicht ausgeschlossen.

Die Vollziehung oder Verkündung der-

artiger Straf- oder Znchtmittel darf auch

nicht in einer beschimpfenden Weise er-

folgen.

§ 5. Geistliche, Diener, Beamte oder

Beauftragte einer Kirche oder Religions-
gejellschaft, welche den Vorschriften dieses

Gesetzes (881 — 4) zuwider Straf- oder

Zuchtmittel audroheu, verhängen oder ver-
künden, werden mit Geldstrafen bis zu
2vl) Thalern oder mit Gefängniß bis zu
einem Jahre und in schweren Fällen mit
Geldstrafen bis zu Thalern oder

mit Gefängniß bis zu 2 Jahren bestraft.

H 6. Die besondern Disciplinarbefug-
misse der Kirchen- oder ReligionSgesell-
schaften über ihre Diener und Beamten
und die darauf bezüglichen Rechte des

Staates werden durch dieses Gesetz nicht

berührt.

Insbesondere findet daö dem Staat in
solchen Gesetzen vvrbehaltene Recht der

Entlassung von Kirchendienern wegen Ver-
letzung der öffentlichen Ordnung uuab-

hängig von den in Z iz enthaltenen Straf-
bestimmungen statt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigen-

händigen Unterschrift und beigedrucktem

königlichen Jnsiegel.

Gegeben Berlin, den 13. Mai 1873.

(Signaturern)

Gesetz, betreffend den Austritt
aus der Kirche.

Vorn 14. Mai 1873.

H 1. Der Austritt aus einer Kirche
mit bürgerlicher Wirkung erfolgt durch

Erklärung des AuStretenden in Person
vor dem Richter seines Wohnortes.

Nücksichtlich des Uebertrittes von einer

Kirche zur anderen verbleibt eS bei dem

bestehenden Recht.

Will jedoch der Uebertreteude von den

Lasten seines bisherigen Verbandes befreit
werden, so ist die in diesem Gesetz vor-
geschriebene Form zu beobachten.

8 2. Der Ausnahme der Austritts-
erklärung muß ein hierauf gerichteter An-
trag vorangehen. Derselbe ist durch den

Richter dem Vorstande der Kirchgemeinde,

welcher der Antragsteller angehört, ohne

Verzug bekannt zu machen.

Die Aufnahme der Austrittserklärung
findet nicht vor Ablauf von vier Wochen,

und spätestens innerhalb sechs Wochen nach

Eingang des Antrages zu gerichtlichem
Protokoll statt. Abschrift des Protokolls
ist dem Vorstände der Kirchengemeinde zu-
zustellen.

Eine Bescheinigung des Austrittes ist

dem Ausgetretenen auf Verlangen zu er-

theilen.

8 3. Die Austritterklärung bewirkt,

daß der Ausgeretene zu Leistungen, wel 1

auf der persönlichen Kirchen- oder Kirchen-

gemeindeangehörigkeit beruhen, nicht mehr

verpflichtet wird.
Diese Wirkung tritt mit dem Sclflnm

des auf die Austrittserklärung folgen e

Kalenderjahres ein. Zu den Kosten ein

außerordentlichen Baues, dessen NotlMl ^

digkeit vor Ablauf des Kalenderjahre,

in welchem der Austritt auS der Kn t

erklärt wird, festgestellt ist, hat der Kuo-

tretende bis zum Ablauf des zweiten a>

die Austrittserkläruug folgenden Kalen

jahreS ebenso beizutragen, als roeirn

seinen Austritt aus der Kirche nicht

klärt hätte.

Leistungen, welche nicht auf der P^
sönlichen Kirchen- oder Kirchengemein

angehörigkeit beruhen, insbesondere
^

stungen, welche entweder kraft ^sonder

Rechtötitels auf bestimmten Grundstu

haften, oder von allen Grundstücken

Bezirks, oder doch von allen Grundstu

einer gewissen Klasse in dem Bezirk oh>

Unterschied deS Besitzers zu entrichten M -

werden durch die Austrittserklärung
berührt.

8 4. Personen, welche vor dem

krasttreten des gegenwärtigen Gesetzes >3

Austritt aus der Kirche nach den

schriften der bisherigen Gesetze
^

haben, sollen vom Tage der Gesetzt ^

dieses Gesetzes ab zu anderen, als
dritten Absatz des 8 3 bezeichnete»

stungen nicht ferner herangezogen ^ j

8 5. Ein Anspruch auf Stolgebnh>e

und andere bei Gelegenheit best'".''

Amtshandlungen zu entrichtende "eu ^
gen kann gegen Personen, welche der^
treffenden Kirche nicht angehören, ^
dann geltend gemacht werden,
Amtshandlung auf ihr Verlangen wn

entrichtet worden ist.

8 6. Als Kosten des Verfahrens

den nur Abschristögebühren und

Auslagen in Ansatz gebracht.

8 7. Die in diesem Gesetze dem

ter beigelegten Verrichtungen werde

Bezirke deö Appellationsgerichtshox
Köln durch den Friedensrichter,
biete der ehemals freien Stadt Zncn ^
a. M. durch die zweite Abtheiln"!

Stadtgerichts daselbst wahrgenommen

8 8. Was in den 88 ^ biS » ^
den Kirchen bestimmt ist, findet

Religionsgemeinschaften, welchen

rationsrechte gewährt sind, A»we> ^8 9. Die Verpflichtung jüdischer

besitzer, zur Erhaltung christlicher

systeme beizutragen, wird mit de» ^s
tritt der Gesetzeskraft dieses ^eset

den Umfang derjenigen Leistn"!!
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d-S?^' '^lche nach dein dritten Absatz

aus k
' î gegenwärtigen Gesetzes den

n,r a ^ Kirche ausgetretenen Personen^ Last bleiben,

eutà-^ dem gegenwärtigen Gesetze

"5-henden Bestimmungen werden
^'"durch aufgehoben,

Aîiìig !' Iustizminister und der

sink geistlichen Angelegenheiten

beauftragt
^"sführung dieses Gesetzes

Händi^""^'^ Unserer Hochsteigen-

Gegeben Berlin, den 14. Mai 1873,

(Signaturen,)

der Denkschrift deö katholischen

eil! gegen die fraglichen Gesetzes-

berà" ^ b'U die Kirchenzeitung (Nr. 8)
^ einen Haupttheil gebracht. Wegen

stiick>°'"''""à Wichtigkeit dieses Akten-

hcilt^ unsere schweizerischen Ver-

^'Usse bringen wir den ersten, mehr

^
^ ipiellen Theil ebenfalls nach.

der
nächsten Nliininer gedenken wir

^
^ ueueste C o l l e k t i v e i n a a b e des

ba^^ Mische» Episkopates an

Hîai ^autsniinisterini», vorgelegt am 26,

""geno

i>. I,, über die nunmehr staatlich
Uttnenen Gesetze mitzutheilen.

^U'jchrist des gestimmten kathoti-
Episllnpata im Königreich

dc„. c^.
Drcuficn,

«tautsministerium vorgelegt den
3b. Januar 1873.

»ist-,-' einigen Tagen hat das kgl. Mi-
sàx,, """ dem Landtage Entwürfe zu Ge-

der x
^^iZelegt, welche in daS innere Leben

ihhä/ 'Aschen Kirche und in ihre Rechts-

Lanln ^ tiefste eingreifen und der

aufgefordert, diesen Entwürfen
iheileu'^ ^ Zustimmung zu er-

ìUrd^u^chsu davon, daß nach natürlichem
^nkliu Rechte und nach nnvor-
^erkäl^c- iuwg in deutschen Landen die

n»r Zwischen Staat und Kirche
^chti»"»-''^ deiderseitiges Uebereinkommen

tich ""d für beide Theile erfpricß-
hreus-!^ rverden können, hätten die

^u ^dfe zum mindeste» erwar-
sie», daß ihnen Gelegenheit gebv-

ten würde, über so wichtige, die katholische

Kirche betreffende Gesetzentwürfe sich aus-
zusprechen und die katholischen Grundsätze

geltend zu machen, Sie würden dann in
der Lage gewesen sein, einzelne Bestim-

mungen der in Rede stehende» Gesetzent-

würfe ohne Pflichtverletzung zu acceptiren;
für einige andere würde vielleicht eine

Vereinbarung mit dem Apostolischen Stuhle
zu erreichen gewesen sein. Da nunmehr
aber die Gesetzvorlagen, obgleich sie in das

innerste Leben der katholischen Kirche ein-

schneiden, von der kgl, Staatsregierung
kraft der von derselben in Anspruch ge-

nommeneu Machtvollkommenheit einseitig
und ohne alle vorgängige Verständigung
und Verhandlung mit den berechtigten
kirchlichen Organen erlassen worden sind, so

bleibt für diese nichts übrig, als von vorn-
herein gegen alle, die natürlichen und

wohlerworbenen Rechte der katholischen
Kirche und die Gewissens- und Religions-
Freiheiten der Kathoilken verletzende Be-
stimmungen dieser Entwürfe und der etwa
auf Grund derselben zu erlassenden Ge-
setze förmliche und feierliche Verwahrung
einzulegen.

Wir erlauben unö, über einige Punkte
folgende Bemerkungen beizufügen, die aber
bei der gebotenen Eile den Gegenstand
keineswegs erschöpfen, weßhalb wir uns
weitere RechtauSAHrungen und Begrün-
düngen vorbehalten.

1.

Nach der katholischen Glaubenslehre,
die wir Katholiken als auf göttlicher Of-
fenbaruug beruhend unbedingt für wahr
halten und glauben und so gewiß zu glau-
ben berechtigt sind, als unsere Gewissens-
freiheit nicht angetastet werden darf;

Nach dem natürlichen Rechte, der Na-
tur der Dinge und den Gesetzen der Ver-
unnft;

Nach dem historischen und wohlerwor-
benen Rechte der katholischen Kirche in
Deutschland und der katholischen Landes-
theile in der Monarchie, welche nicht recht-
loS, sondern mit dem durch feierliches
Königswort gewährleisteten Rechte des

vollen und ungeschmälerten Fortbestandes
ihrer Religion und Kirche dem Königreiche
Preußen einverleibt wurden;

Nach den zwischen dem Apostolischen
Stuhle und der Krone Preußen resp, den

andern betreffenden Landestheilen getroffe-
ncn Vereinbarungen und den darauf be-

ruhenden Circumscriptions-Bnllen;

Endlich nach den dieses Recht der ka-

tholischen Kirche wie den andern großen
christlichen Confessioneu gewährleistenden
Bestimmungen der preußischen Verfassung:

Besitzt die katholische Kirche in Preußen
das unantastbare und unveräußerliche Recht,
in der ganzen Integrität ihrer Glaubens-
und Sitteulehre, ihrer Verfassung und

Disciplin zu bestehe» und ihre Angelegen-

heilen durch ihre rechtmäßigen Orgaue zu
ordnen und zu verwalten,

Daö allererste und allerwesentlichste

Recht eines jeden katholischen BisthumS
und eines jeden Katholiken ist aber das

Recht, eben der Eine» katholischen Kirche

deren Oberhaupt der Papst ist, als Glied

anzugehören und daher mit dem Papste,

der nach katholischer Glaubenslehre kraft

göttlicher Einsetzung das Fundament und

der oberste Hirt der ganzen katholischen

Kirche und aller Theile derselben ist, in
der Einheit des Glaubens und ungehemm-
ter Lebensverbindung zu stehen und zu
bleiben.

Das zweite, nickt minder wesentliche

Recht eines jeden katholischen BisthumS
und eines jeden Katholiken besteht darin,
in religiösen und kirchlichen Dingen von
Niemand Andern«, als den zuständigen
rechtmäßigen kirchlichen Obern, den Bi-
schöfen in der gesetzlichen Unterordnung
unter den Papst, regiert und geleitet zu
werden, da dieselben nach unserm katholi-
scheu Glauben von Gott gesetzt sind, die

ihnen anvertrauten Diözesen nach den

Gesetzen der katholischen Kirche zu ver-
walten.

Demgemäß hat der Bischof seiner Diö-
zese gegenüber hauptsächlich eine dreifache,

von Gott selbst ihm auferlegte Pflicht,
der das ebenso wesentliche, göttlich ver-

liehene Recht entspricht, diese Pflicht frei
und nngehemmt zu üben.

Es ist erstens die Pflicht und daS

Recht, die Glaubens- und Sittenlehre der

katholischen Kirche zu verkündigen und zn

bewahren und deren Gnadenmittel zu ver-
walten.

ES ist zweitens die Pflicht und

das Recht, die Priester und niederen

Kirchendiener, welche ihn in seinein apo-

stoliscken Amte als seine Gehülfen und

Stellvertreter unterstützen, nach Vorschrift
der Kirchengesetze auszuwählen, zu erziehen,

zn senden und ihnen kirchliche Aemter zu

übertragen.

ES ist drittens die Pflicht und

das Recht, die Geistlichen zur Erfüllung
ihrer Amtspflichten und die Gläubigen

zur Erfüllung ihrer Christenpflichten zu
ermähnen und anzuhalten und sie, wenn

sie den Lehre» der Kirche den Glauben
und den Gesetzen derselben den Gehorsam
hartnäckig verweigern, von der Kirchenge-
meinschaft auszuschließen und wenn 'es
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Geistliche sind, ihres geistlichen" Amtes zu
entsetzen und ihnen alle priesterlichen Ver-
Achtungen zu untersagen.

Diese drei Pflichten sind unauflöslich
mit einander verbunden, so daß keine der-

selben ohne die anderen bestehen kann.

Der Bischof kann die katholische Glaubens-
und Sittenlepre nicht rein bewahren und

verkünden, er kann die Gnadenmiltel Christi
nicht recht und würdig verwalten und den

Gläubigen spenden, wenn er nicht die

Geistlichen, die in seinein Auftrage beides

thun, erziehen, beaufsichtigen, senden, und

nach ihrer Würdigkeit und Fähigkeit an-
stellen kann. Und er vermag beides nicht,
'am allerwenigsten vermag er die katho-
lische Religion vor Verfälschung zu schü-

tzen und die Verfassung der Kirche vor
Zerstörung zu bewahren, wenn er nicht
häretisch oder schismalisch gewordene oder

sonst unwürdige Geistliche von ihrem geist-
lichen Amte entfernen und beharrliche Leug-
ner deö kirchlichen Glaubens und Verletzer
und Gegner der Verfassung und der Ge-
setze der Kirche von deren Gemeinschaft
ausschließen kann.

Die vorgelegten Gesetz-Entwürfe ver-
letzen und vernichten nun diese wesentlich-
sten Rechte der katholischen Kirche und
ihrer Bischöfe, Rechte, ohne welche sie

ihre wesentlichsten Pflichten zu üben außer
Stande sind, in mehrfacher Beziehung.

II.

Der Gesetz-Entwurf über die Vor-
bildung und Anstellung der
Geistlichen erkennt zwar, wie es

scheint, das Recht der Bischöfe an, die

geistlichen Aemter zu besetzen, allein er

beschränkt die Freiheit dieser Besetzung vor
allem dadurch, daß für den Staat daö Recht

in Anspruch genommen wird, gegen eine

Anstellung nicht blos Einsprache zu er-

heben, sondern auch selbst in letzter In-
stanz über die Begründetheit des Einspru-
cheS zu entscheiden. Zwar wird diese Er-
klusive dadurch beschränkt, daß sie nur
aus bürgerlichen und staatsbürgerlichen
Gründen erhoben werden kann. Allein
wir können uns nicht verhehlen, daß un-
ter Umstanden unter dem Titel einer sol-

chen Exklusive der Freiheit der Kirche,

der Integrität des geistlichen Standes

und der Person der würdigsten und Pflicht-

treuesten Geistlichen die schwersten Ver-

letzungen zugefügt werden könnten, falls
einseitig und ausschließlich den Staatsbe-

hördeu es Zustände, vorgebrachte Einreden

gegen die Anstellung eines Geistlichen resp,

die ihnen zu Grunde liegenden Thatsachen

zu prüfen und zu beurtheilen. Unter
allen Umständen aber steht jene Bestim-

mung mit dem bestehenden Rechte und

der der katholischen Kirche in der preußi-

schen Verfassung gewährleisteten Selbst-
Verwaltung in Widerspruch.

Wenn einigen Regierungen von Seite
der Kirche in Folge gegenseitiger Verein-
barung die Befugniß zugestanden wurde,
aus rein bürgerlichen und politischen Grün-
den gegen die Anstellung eines Geistlichen
Einsprache zu erheben, so kann der Staat
nicht einseitig sich selbst ein solches Recht
zuschreiben; überdies ist wohl zu beachten,

daß ein solches Einspruchsrecht stets nur
bei definitiven Anstellungen und fast im-
mer nur in Betreff der Pfarrer in An-
spruch genommen und gewährt wurde,
während eö der Gesetz-Euwurf auf ein-
fache Hülfspriester und auf blos provi-
sorische Anstellung ausdehnt, waö unseres
Wissens noch nirgendwo beansprucht wurde.
Es hängt dieses, wie der Gesetz-Entwurf
ausdrücklich zu verstehen gibt, mit einer
zweiten weit größeren Verletzung der kirch-
lichen Freiheit und Selbstständigkeit, näm-
lich mit den Bestimmungen über die Er-
ziehung des Clerus zusammen.

Diese Bestimmungen enthalten den tief-
sten und verderblichsten Eingriff in das
innerste Leben der Kirche, in die höchsten

Interessen der Religion, in die Freiheit
des katholischen Glaubens. Wir werden
uns darüber mit aller Offenheit, die un-
serm Amte ziemt und die wir dem Staate
schuldig sind, aussprechen.

^

Die wesentlichste unter allen Pflichten
und daö wichtigste unter allen Rechten
der Kirche und der Bischöfe ist die Er-
ziehung des Clerus.

Dieses Recht ist seit achtzehn Jahrhnn-
derten noch in keiner Zeit und in keinem
Lande der Welt der Kirche bestritten wor-
den, als etwa im vorigen Jahrhundert
in Oesterreich, in unserm Jahrhundert
theilweise in deutschen Staaten, nie aber
solchem Umfange, wie durch den neuesten

Gesetz-Entwurf für Preußen. Ueberall,
wo die katholische Kirche besteht, ist auch
daö Recht derselben, ihre Geistlichen in
kirchlichen Lehr- und Erziehungö-Anstalten
auszubilden, als selbstverständlich aner-
kannt: in England und Nordamerika, in
Holland und Belgien. In Italien, Spa-
nien, Frankreich, wo Revolutionen die

Kirche verwüstet, sie zeitweise blutig ver-
folgt haben, fiel es, sobald nur die Ue-

bung der katholischen Religion gestattet
und freigegeben war, Niemanden ein, den

Bischöfen die Erziehung ihres Klerus
streitig zu machen.

Die Kirche hat durch daS allgemeine
Concil von Trient das Gesetz gegeben,

daß Jene, die sich dem geistlichen Stande
widmen, von Jugend auf in Seminaren
sollen erzogen werden, und daß jedes Bis-
thum ein solches Seminar besitzen soll.
Die betreffenden Circumsckiptivns-Bullen

schreiben ausdrücklich die Ausführung dieses

Gesetzes in allen preußischen Bisthümern
vor.

Wenn die preußischen Bischöfe den Stm
direnden der Theologie den Besuch der

Unversitaten Bonn und Breölau und der

Akadamie Münster, sowie anderer deutsches

Hochschulen gestatteten, so wollten un

konnten sie dadurch nimmermehr auf da

Recht und die Pflicht der Erziehung un

theologischen Ausbildung ihres Clerus ves-

zichten. Sie konnten daher solches nur

unter der Voraussetzung gestatten, daß d>e

theologischen Facultäten an jenen Staats-

an stalten sich in theologischer und rest-

giöser Beziehung der kirchlichen Antorita
in rechter Weise unterordneten, daß dmch

diese Unterordnung und die kirchliche Ge-

sinnung der Professoren für die Katholicitat
der Lehrer und deö Unterrichts, sowie durcv

wohlcingerichtete Convicte für die Sitten-
reinheit und das religiöse Leben der jungen

Theologen genügende Bürgschaft gegeben

und daß auch überhaupt von Seiten der

Universität auf die katholische Kirche und

die Candidaten ihres Priesterthumes die ge-

bührende wohlwollende Rücksicht genommen

würde.

Wenn dagegen, wie namentlich in jüngster

Zeit in Bonn geschah, die Mehrzahl der

Professoren der theologischen Facultät vom

Glauben der Kirche abfällt und gegen
die

kirchliche Autorität sicherhebt; wenn nichts-

destoweniger diese Professoren als Lehrer der

katholischen Theologie festgehalten und als

Vertreter der Facultät aufgestellt werden,

und wenn die Mehrzahl der übrigen

Professoren der Universität Partei für m

ergreift: dann ist ein Zustand eingetreten,
der geradezu unerträglich ist und den am

die Dauer zu dulden eine schwere Schuld

für die Bischöfe constituiren würde.
Dieses in Kürze die faktische Lage der

Dinge, die erst in Verbindung mit den Mo-

tiven die ganze furchtbare Tragweite de

Gesetzentwurfes klar macht.
Derselbe spricht zwar den Bischöfen un

der Kirche das Recht des theologisch"'

Unterrichts und der Erziehung des Cleru

nicht förmlich ab, aber er macht es zu>u

großen Theil illusorisch.

Hieran schließt das in Nr. 3 bereits

Mitgetheilte, in welchem zwischen den Wor-

ten : von der Gemeinschaft der Kirche selbst

ausschließen — und : Wir müssen
demnach

u. s. w. (S. 102, 1. Sp. Lin. 21 »nd

20 von unten) zu ergänzen ist:
Eö mußte uns daher befremden,

dein Gesetzentwurfe dem Verbot der Cr-

kommunication wegen Uebung politisch"
Wahlrechte und dergleichen zu begegnen,

ein Verbot, dem eben so sehr der Gegs""

stand fehlt, als dem Verbot körperlich"
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^ Disciplinarmittel gegen

in p'
' "^r sind solche Verbote

alä»/"^ besetze geeignet, bei Anders-

zu Unwissenden Vorurtheile
die e ^ und sie mit Widerwillen gegen

er!>">n
î^che Kirche und ihre Diener zu

verb^"' ^"r in dem Falle, den Gott
tvi'k^ ^ daß Staatögesetze gegeben

Kirck^' Mitglieder der katholischen
a»kk^ Auflehnung gegen die Kirche

à u
" er,nächtigten, könnte

b>,
^m Staatögesctz uud der Ue-

civ>! «
kirchlichen Straf- und Dis-

Dan^r ein Konflikt entstehen.

Un I ^süuden wir Katholiken uns eben

Miliu
der Verfolgung, uud dann

tventt
Bischöfe unsere Pflicht erfüllen,

sir. ""H deshalb nicht blos Geld-

tresk.
pudern noch viel härtere Strafen"Mn würden.
können wir nicht unterlassen, eS

drob ^ uns die so häufige An-

und
^ Geldstrafen im Gesetzentwurf,

die ""t sichtlicher Richtung gegen

das
schüfe, tief gekränkt hat. Wahrlich,

durck ->à unwürdiger Bischof, der

ein?» »,
cksicht auf Geldverlurst auch nur

Wan? in Erfüllung seiner Pflicht
^ud

gemacht werden könnte.

Erklärung des Hrn. Franz
von Florcncourt.

dx^îì der eckelhaften Verlogenheit mit

lick
^ ^^katholischen Treiber au öfsent-

in ^ ^êrsammlungen, in Rathssälen und

hole^ üumer und immer wieder-

H
' es habe die gegenwärtige kirchliche

^
Regung einen rein politischen Charakter,

^>rck^ ^'"eSwegs gegen die katholische
)e und Religion gerichtet, fondern ein-

und allein gegen die „unsinnige" und

m ^^gefährliche" Lehre von der päpstlichen

^ ^lbarkeit; bei der schmählichen Heuche-
^onrit sie vorgeben, sie seien um das

selb ^ Kirche besorgt, während sie die-

lle,/ Maßregeln und Gesetze zu erdrü-

wvlm^ ^Picken sich bemühen: ist es doppelt

Parl doch endlich auch bei dieser

Und
^ àn Manu zu treffen, der ehrlich

lin.
° î'ber die große Frage des Tages^ "»«spricht.

Fl^^" es, was Herr Fr. von

in der bisher in guten Treuen

s.
" Katholizismus" machte, über die

lick'- ìîkatholiken und die kirch-

^°^tischen Gesetze, welche soeben
kutschland beschlossen worden, und in

der Schweiz ebenfalls sollen beschlossen

werden, sagt.

„Die Altkatholikeu betheuerten, daß sie

an dem alten, auf Schrift und Tradition

begründeten Glaubensbekenntnisse der katho-

lischen Kirche unverbrüchlich festhalten und

auch nicht einen einzigen Satz
desselben preisgeben würden.
Dieses haben sie auf dein Münchner

Congreß erklärt uud ebenso einstimmig
ist auch der Bonner Congreß in der Fest-

Haltung dieser Erklärung gewesen

„Freilich treten in der Privatconver-
sation mit Einzelnen oft Aeußerungen

zu Tage, welche im vollsten Gegen-
satze zu dem öffentlich abge-
gelegten einstimmigen Be-
ken ntnis s 6 standen Jetzt aber

tritt der Moment ein, wo auch die
Ges a m m heit in, Beg rif fe ist,
sich von ihrem katholischen
G l a u b e n s b e k e n n t n i s s e l o özu-
sagen.

„Alle christlichen Confessionen — und

nicht die Altkatholiken allein — bekennen,

daß sie an eine von Christus eingesetzte

Kirche glauben. Die neuen kirchlichen

Gesetze dagegen erkennen diese von Christus
eingesetzte Kirche nicht mehr an, und alle

diejenigen, welche diesen kirchlichen Gesetzen

und namentlich der darauf bezüglichen

Verfassungsänderung zustimmen, wider-

sprechen damit jedem christlichen Glaubens-

bekenntnisse.

„Christus hat eine Institution gestiftet,

welche wir die Kirche nennen, der er die

Mission übertragen, sein Evangelium den

Völkern zu predigen, die er mit Gnaden-

Mitteln ausgestattet, der er den hl. Geist
gesandt und der er versprochen hat, bei

ihr zu bleiben bis an'ö Ende der Welt.
Diese geistige Institution hat er als selbst-

ständig im Gegensatz gegen die Welt hin-
gestellt, damit sie der Sauerteig werde,
der diese ganze Welt durchsäuere, damit sie

den Glauben an ihn verbreite und auf-
recht erhalte, damit sie die menschlichen

Gewissen rühre und anweise, nach seiner

Lehre zu leben, in dem Glauben, in der

Hoffnung und in der Liebe zu ihm zu
leben und zu sterben und dereinst selig

zu werden. Diese Mission hat er ihr
als eine sebstständige unter seiner

übernatürlichen Leitung und Hilfe über-

tragen. Ei allein ist ihr Haupt. Die
S e l b st st änd i g k e i t der Kirche
der weltlichen Macht gegen-
über ausheben, heißt die Kirche
selbst aufheben und Christus
absetzen und verläugnen. Eö
steht mit unerschütterlicher
Conseguenz fest, daß in der
Zustimmung zu den neuen Ki r-

chengesetzen auch deroffene Ab-

fall vom Glauben a nCh ristus
und feine Kirche ausgespro-
ch e n ist. Denn es ist unmöglich, das

Eine vom Andern zu trennen, an Chri-

stuö zu glauben uud die weltliche
Macht alSHaupt und Regier er
der Kirche zu p r o kla m i ren.

„Man hätte denken sollen, daß die sich

altkatholisch nennenden Männer einstimmig

sich gegen diesen Versuch, die von Christus

eingesetzte Kirche abzuschaffen, erheben wür-

den, denn diese Kirche ist ihr altkatholi-
sches Glaubenö-Bekenntniß, dessen Inte-
grität sie ja eben rein und unverletzt er-

halten wollen. Aber mit Staunen und

Trauer haben wir erleben müssen, daß

bis jetzt gerade das Umgekehrte geschehen

ist. Das Hauptorgan der Altkatholiken,
der „deutsche Merkur" hat seit Monaten

in jeder Nummer diesen politischen Kir-
chengesetzen zugestimmt und sie mit
Jubel begrüßt. Professor Rein-
kens hat in der AugSburgcr „Allg.
Ztg." in einer Reihe von Artikeln die

Nothwendigkeit und Vortrefflichkeit dieser

Gesetze deducirt. Der Vizepräsident des

Kölner Congresses, Dr. Petri, hat im Ab-

geordneteuhause nicht nur für die Gesetze

gestimmt, sondern auch in einer Weise ge-

redet, die mit dem Glauben an eine von

Christus eingesetzte Kirche ganz unverträg-

sich war. Und gegen alle diese öffentlichen

Kundgebungen ist auch nicht eine ein-

zige Stimme auSder Mitte
d e r Alt k a t h oli k en laut, kein ein-

ziger Protest ist erhoben worden, so daß

der Verdacht, als wenn die Altkatholiken

nur noch den Staat anerkennten und von

dem Glauben an eine Kirche abgefallen

seien, nur zu nahe liegt. Leider muß der

Schreiber dieser Zeilen hinzufügen, daß die

Erfahrung, die er in zahlreichen münd-

lichen Unterredungen gemacht hat, ihn eben-

falls davon überzeugt hat, daß dieser
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Abfall bon dem katholischen Glaubens-

bekcntnifsc ein fast allgemeiner unter

den Altkatholiken ist

Herr Prof. Schulte hat mit Bismarck

über die Stellung deö künftigen (altkatho-

lischen) Bischofs unterhandelt und die Zu-

stcherung erhalten, daß dieser Bischof vom

Staate werde salarirt werden. Dafür hat

Herr Schulte bereitwilligst zugestanden,

„daß der gewählte Bischof die Verfassung

beschwören werde, nämlich die veränderte

Verfassung, wonach die staatliche Gesetz-

gebung daö unbegränzte Recht hat, Gesetze

für die innern Angelegenheiten der Kirche

zn geben. In der Beschwörung dieser Ver-

fassung liegt aber offenbar auch die Ab-

schwörung des altkatholischen und christ-

lichen Glaubeusverhältnisses der Kirche.

Wenn nun der neugewählte Bischof diesen

Schwur leistet mit ausdrücklicher oder still-

schweigender Zustimmung seiner Diozesanen,

so werden sich diese jedenfalls nicht mehr

Altkatholikeu nennen dürfen; sie mögen

sich nennen, wie sie wollen: Neukatholiken,

Schulteaner oder wie sonst. Aber der

Name Altkatholik war nach ihrer eigenen

Erklärung begründet und bedingt durch

das Festhalten am altkatholischen Glau-

bensbekenntnisse. Sobald sie einen Theil

dieses Glaubensbekenntnisses verwerfen,

fällt die Bedingung weg, unter der sie ein

Recht aus den Namen der altkatholischen

Kircheugenossenschaft hatten; eö kommt
ihnen dann nicht einmal mehr
d e r N a me einer Secte z u; sie

werden ein S t a a t s - I n st i t u t, für

welches man bis jetzt noch keinen Namen

hat, und die altkatholischeBe-
wegung wäre vorläufig in
Deutschland zur Ruhe ge-
gangen und todt."

Beschwcrdeschrist an dich. Bundes-
behörde der schweiz.Eidgenossenschast

gegen die AeMisse der Mzejankonfe-
renz und der Mldesbehörden der

Aiözesankanlone
in Sachen des Hochwst. Bischofs von Basel

Eilgenius Lachat,
(Forlsetzung.)

Die Beantwortung der II. Hauptfrage:

daß die sog. Diözesankonferenz vom for-

mell staatsrechtlichen Standpunkte aus be-

trachtet, keine Behörde ist, welche zur Ab-

setzung deö Bischofs irgend welche Com-

p e t e nz hatte, ist zum Theil noch inter-

essanter, weil sie viele bisher unbekannte

Fakta aufführt und den widerrechtlichen

Gang und die Anmaßungen der sogen.

Diözesankonferenz recht klar darlegt. Nach

Lesung dieser den Akten enthobenen Auf-
schlüsse begreift man es, daß Hr. Amiet
Schwierigkeiten fand, die Protokolle zur
Benutzung zu erhalten, und daß er daö

bezügliche gesetzmäßige Begehren Nachdruck-

sam auSsprechen mußte.

„Es ist sehr leicht nachzuweisen," so

beginnt die Darstellung, „daß die Diö
zesankonferenz schon seit ihrem Beginn
nicht« anders war, als eine vorberathende,

interkantonale „ Co m m i s s i o n " von

Abgeordneten der einzelnen Diözesanstände,

welche Abgeordneten Kalo m i t, bald ohne
Vollmachten ihrer Regierungen zusammen-

kamen, welche ihre Vereinbarungen in

wichtigen Dingen den betreffenden Ständen

zur Genehmigung vorlegten, nnd mit Auö-

nähme ganz weniger, in den Bereich der

Diözesanverwaltung fallender Punkte, so-

wie mit Ausnahme der Graiuitätöerklä-

rnngen bei VischofSwahlcn und der staat-

lichen Repräsentation bei gemeinschaftlichen

staatskirchlichen Feierlichkeiten, sonst durch-

aus keine Macht und Gewalt, am aller-
wenigsten richterliche Befugnisse hat."

Die Nachweisung dieses wichtigen Satzes

hebt von 1820 an. Die Gesandtschaften

haben immer ihre bestimmte Instruktion,
behalten sich immer die Ratifikation ihrer
Kommittenten vor, verfügen nichts von
sich ans, mit Ausnahme untergeordneter

Punkte. Höchst merkwürdig ist die Aeuße-

rung des Standespräsidenten Munzinger
von Solothurn, 23. Sept. 1837, über
die Frage eines Priesterseminars. Er er-

klärt: „ohne Auftrag über den Be-

„rathungögegenstand der Konferenz zu

„sein, indem der Große Rath des
„Kantons Solothurn, welcher

„allein solche Aufträge zu ertheilen
„habe, nicht versammelt gewesen, als die

„Einladung zur Konferenz ergangen sei.

„Er könne die Sache nicht amtlich
„vertreten. Im Kanton Solothurn be-

„ stehe bereits e i n S e m i n a r un-
„ter der Leitung und Aussicht
„des Bischofs. Die Regierung nehme

„daran keinen Theil. Dieses Semina-

„rium sei ungefähr ein solches, wie im

„Jahre 1330 eines habe gegründet werde»

„wollen."
^

„Bei dem gleichen Anlaß erklärte Luzer»
6

Abgeordneter, Schultheiß Amrhpn: lltm»

habe 1828 das Seminar n u r g a » â

dem Bischof überlassen wollen. Antthh»

sprach die volle Wahrheit. Damals also,

vor 36 Jahren, duldeten die Stände ein

im Sinne der Bulle und des Diözesan-

Vertrages errichtetes Seminar oh»^

Mitwirkung der Stände. Dem löi-

schof Eugenius macht man eS zum bit-

tern Vorwurf."
So wurde es noch in den Konferenzen,

von 1850 über Errichtung einer gemein-

schaftlichen theologischen Lehranstalt, von

1852 über die Errichtung eineö Diözesa»-

seminars, von 1355 (zu Bern) über Ve>-

Minderung der Feiertage, gehalten. „Ader

Kanton behielt sich seinen Entscheid vor.

Definitiv konnte an der Konferenz nichts

beschlossen werden."

In der Behandlung der Seminar-
frage (Sept. 1858) zeigte sich

recht klar die Bemühung der Konferenz-

abgeordneten, sich dem Bischof gegenüber

zu einer eigenmächtigen Aufsichtsbehörde

zu erheben. Hier wurde der Versuch l>e-

macht, die geheime Langenthaler-Macheu-

schaft vom 28. und 29. März 1823 st"

Geltung zu bringen. „Bischof Arnold

erklärte damals, einen Vertrag, der diese»

kirchlich nicht aeceptirten, ja vom hl. St»h

ausdrücklich reprobirten Langenthaler lieber-

einkunft erwähne, nicht unterzeichnen z» köu-

neu." Da es nicht gelang, die Anerleu

nung jenes Winkelvertrageö zu erhäscht

so wurde in der Seminarconveution weder'

letzterer, noch der eigentliche Grundvertrag

vom 26. März erwähnt. Daö gris
sxolu

sivwin àumli bei der Wahl der Seminar-

Vorsteher wurde vom Bischof zwar forure

nicht anerkannt, dafür aber jene Zusu^

aufgenommen: der Bischof erachte es

seine persönliche Pflicht, nur solche Sei»'-

narvorsteher zu wählen, welche auch de"

Ständen genehm seien. Die Aufstelluub

einer förmlichen Seminar - Aufsichtslv^

mission von Seite ver Kantone wies er

jedoch entschieden von der Hand. ^

Folgen in Zukunft die Zangengeburt
diest

Vertrages gehabt, und in welcher
Ale>e

derselbe später gegenüber dem Mische

Siehe Beiblätter.
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in Anwendung kam, übergehen wir.
^ à"», wenn die StaatSge-

nicht in ihrer Sphäre bleibt."

in ^"""M'Nertrag ,vnrdc

die
" 'nenn nicht die Ursache, doch
nnglückliche Veranlassung, daß die sog.

und N
scheinbaren Anhalt

°ben zur Einmischung gewann,

zu ^ r" ^ nn vermehren sich von Jahr

Pav'm
^ ^ staatötheologischen und cäsaro-

îiâ.'^chen Tendenzen, sogar in die rein

ein/ ^ bischöfliche AmtSverwaltnng hin-

stat^/"^"'" Dispenswesen, Seininar-

in / ^"unarknrs, Katechismus kamen

zur B/°"^"^' der Jahre 1853-60

^ Brechung. Doch noch 1861 wollte

ejy
wieder seine eigenen Wege gehen,

„nh^"eS Seminar in Znrzach errichten
ehi^t sich seine Kantonalfreiheit vor.

bej
^ Gn. deö Bischofs Lachat,

^ â) er wieder daö Kirchen-
bot ^'erlich anerkannt wurde,

"ìchtS Neues in der Kompetenzfrage;

<Zxz.""^tSerklärnng, Rechnungen über die

chnal^!^"äüefälle, Ermittlung der Kau-

die /'^chze, das waren die Gegenstände,

Kn»c
^ ch 3 emäß in den Bereich der

"î"i N..,
die 'a ^3en tritt nun von Jahr zu Jahr
^ufe/

^ '^chsr'nde Absicht der Diözesan-

^chtim'â è" îage, sich als regiernngöbe-

inst
K i r ch e n r a t h der Diözese

die in"" Ereentivgetvalt zu geriren,
Minorität sich befindenden Diö-

^cits/!"^ "lnjvrisiren und durch Majo-
i„ kii//^îìss^ die kantonale Sonveränetät

Djxs. 2^^" Diozesansachen zu beschränken.

^'denz steht, wie aus der ganzen

durch'^ ^ Konferenz hervorgeht, auf
sie a ^ìnem staatsrechtlichen Boden,

z» den s»'"' ^^entheil im Widerspruch

dene,, .sì^iSrechtlichen Principien, anS

Frage,, /^"s"'e"z als in staatökirchlichen

grnde Uorbcrathende und beantra-

derZnee 2"'"'^îvn ì>vn Abgeordneten son-

In k
^oue hervorgegangen ist."

kamen /" ^°"strenzen von 186', und 67

welche ^genstände zur Berathung,

îlNgrjcc
^ b>e kirchliche Amtsverwaltung

d"' ertheilte man wieder

^ nach den kanonischen

Rechten und Vorschriften ab-

gefaßten K a p i t e l S st a t u t e n,
worin die b i s ch ö f l i ch e n R ech t e

und die deö Domkapitels be-
st i m mt si n d, die staatliche Genehmi-

gnng. Welch' ein Widerspruch!

Im Jahre 1869 mußte das fast 10

Jahre lang unbeanstandet bcnützte Lehrbuch

der casnistischen Moral von Gnry den

Scheingrnnd einer ferner» ebenso nnbe-

fugten wie unbegründeten Einmischung in

die Rechte des Bischofs bezüglich der Se-

minarleitnng abgeben. Die Konferenz

untersagte dem Bischof einfach den

Gebrauch desselben. Daß weder daö Lehr-

buch selbst, noch dessen sehr eingeschränkte

Anwendung beim Unterricht einen Grund

dazu boten, ist anderswo bewiesen und der

Beweis nie widerlegt worden. Mit welcher

gänzlichen Berkennnng ihrer Stellung und

mit wie geringer Berechtigung von Seite

der erforderlichen Sachkenntniß die Kon-

serenz sich mit solchen Fragen befaßte, be-

weist ihr Auftreten à In von Vuixoto

gegen daö vatikanische Eoneil.

Die Einführung des MoralbucheS des

berühmten amerikanischen ErzbischofeS Ken-

rik gab Veranlassung zu noch grellern

Schritten. Auf Aargan'S Antrag beschloß

die Konferenz, den Seminarvertrag zn

künden, und die Anfhebnng des Seminars
wurde durch eine Majorität von Stände-
abgeordneten einseitig ans-

gesprochen.

„Hier beginnt nun zum ersten Mal
eine förmliche Majorisirung der Stände
der Minderheit. In der Konferenz vom
18. August 187t), die sich auch ungeachtet
des ausgezeichneten Votums des Abge-
ordneten Dossenbach von Zng mit dem

Concil befaßte, eröffnete zwar das Preist-

dinm, „daß dem Bischof eine amtliche

förmliche Mittheilung bezüglich der Auf-
Hebung des Seminars derzeit noch nicht

gemacht werden konnte, weil zwei Stände

ihre definitive Schlnßnahme noch nicht ge-

faßt hätten." ES wurde also einerseits

doch anerkannt, daß die Konferenz nichts
definitiv beschließen könne und daß die

„definitive Schlußnahme" Sache der ein-

zelnen Stände sei. Allein dessen ungeachtet

befaßte sich die Konferenz mit der Schluß-

rcchnnng des Seminars und ermächtigte

und beauftragte den Diözesanvorort Solo-

thnrn, die Mobilien und Vorräthe des

bisherigen Priestcrseminarö zn veräußern.

Zn einer officielle» Mittheilung der Auf-
Hebung des Seminars an den Bischof fand

man sich wegen der Renitenz von zwei

Sàden nicht berechtiget, aber ungeachtet

der gleichen Renitenz hob man factisch

daö Seminar ans und veräußerte dessen

Vermögen. Welch ein Widerspruch! Welche

„staatsmännische" Leitung!"
(Schluß folgt.)

Ztllschwt'tzcrischcn Freimaurerei.

Hr C. August Rothplctz-Nych-
ncr, bisheriger Stuhlmeister der Loge

von Aaran, hat dem „Freiburger
Kirch eublatt" (Großh. Baden) fol-
gcnde Berichtigung eingesandt:

„Die Führer unserer altkatholischen
Sache, HH. vu. Augustin Keller, vu.
Brentano, Landammaun Sträub, Land-

ammann Vigier, Baukoirektor Kaiser,
Fabrikant Franz Bally-Rychner -c., so-

wie speciell der Verfasser der im Kirchen-
blatt angefeindeten Schrift, Hr. eidgen.

Oberst Emil Rothpletz-Wydler im Schloß

zn Aaran' gewesener CriminalgerichtSprä-
sident, sind gegenwärtig nicht und waren
nie Freimaurer und hat der Altkatholi-
eiSmus mit der Freimaurerei gar nichts

zu thun, wie überhaupt die Freimaurer-

logen auch in der Schweiz, wie die deut-

scheu, sich mit politischen Dingen und

mit religiösen Fragen grundsätzlich nicht

befassen und nicht befassen dürfen. Wer
das Gegentheil behauptet, muß den Be-

weis dafür immer schuldig bleiben. Eben-

so ist es Unwahrheit, wenn behauptet

werden will, daß die schweizerische Groß-

loge Alpina in den deutschen Logenver-

band eingetreten sei und daß sie ihre

Losung aus Berlin erhalte. Wir arbei-

ten an humaner Vervollkommnung, frei-

maurerisch wie überhaupt, völlig selbst-

ständig und ohne weder aus Deutschland

noch sonst irgend woher Weisung zu er-

halten. Unterzeichneter, bisheriger Meister

vom Stuhl der Loge zur Brudertreue

in Aaran, nun aber freiwillig znrückge-

treten, ist nicht der Verfasser der Ihnen
begreiflich so sehr mißbeliebigen Schrift
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-Non P088UMUS» und er erwartet deß-

halb, daß Sie diese sachliche Erwiderung
in die nächste Nummer Ihres Blatteö
aufnehmen werden. Aar au, 21. Mai
1872. (Soll heißen 1873). (LiF.) C.

Aug. R o t h p l e tz-N Y ch ner, In-
genieur."

Hierauf erwiedert das „Freiburger
Kirch enblatt" n. A. :

„WaS die Behauptungen deö Aarauer

Stuhlmeisters betrifft, so ist es in der

That eine starke Zumuthung, denselben

Glauben zu schenken. Wenn auch, die

HH. Aug. Keller, Kaiser, Vigier :c. ihre

Namen nicht in daS Aarauer Logenbrü-

derverzeichniß eingeschrieben haben, so be-

kündet doch ihre ganze Gesinnung und

weitbekannte Handlungsweise, wessen Gei-

steö Brüder sie sind.

„Die Behauptung: die F reim au-
rerei habe mit dem A l t k a t h o l i-

cismus gar nichts zu schaffen, ist

ebenso naiv als die weitere Versicherung,

daß die Freimaurerei mit politischen
und religiösen Fragen sich nicht
befasse und nicht befassen dürfe. Wie Hr.
Rothpletz in seinem gestempelten Datum
um ein volles Jahr zurückgeblieben ist,

so scheint derselbe auch den öffentlichen

Vorgängen der neuesten Zeit nicht mit

Aufmerksamkeit gefolgt zu sein, sonst

würde er sich wohl gehütet haben, solche

Aeußerungen auszusprechen Da kennen

wir „Profane" das Wesen und Unwesen

der Freimaurerei besser, als der» Aarauer

gewesene Meister vom Stuhl. Der alte

Freimaurer Trentovski hat in seiner auS-

führlich besprochenen Schrift dem naiven,

für Gimpel ersonnenen Märchen, daß die

Loge mit Religion und Politik
nichts zu schaffen habe, für immer

den Todesstoß verseht. Der genannte

Freiburger Logenrcdner hat mit runden

Worten das Geständniß ausgesprochen:

die Aufgabe der Freimaurerei bestehe dar-

in, alleinige Weltreligion und all-

einige Welt p oli tik zu werden. Daß
es der Freimaurerei nicht in den Sinn
kommt, im Ernste altkatholisch zu werden

und Alles zu glauben, was die katholische

Kirche vor dem 18. Juli 1870 lehrte,

daran wird Niemand zweifeln. Aber eben-

so gewiß ist es und bleibt es, daß der

Altkatholicismus gegenwärtig die Firma

ist, unter welcher die Freimaurerei die

katholische Kirche bekämpft. Wenn die

Loge für diese neuronge'sche Sekte sich

nicht interessirte und ihr allenthalben Ein-

gang zu verschaffen suchte, ei, wozu hätte

dann der Großmeister C a s p a r
Blu n t schli dem Michelis und Knoodt

zu Heidelberg seine Aufwartung gemacht,

was hätte derselbe auf dem Altkathvliken-

Cougreß in Köln zu reden und zu schaf-

fen, was hätte Michelis in Freiburg bei

dem Logenreder Fischer zu thun gehabt,

was brauchten sich dann die Freimaurer
für die „altkatholische Bewegung" in ihren

Zeitungen zu echanffiren? Und wenn der

Altkatholicismus und die Freimaurerei
mit einander gar nichts zu schaffen haben,

wie kommt es, daß überall dort, wo

Freimaurerhütten sind, „altkatholische"
Vereine entstehen?

„Und wenn die Freimaurerei sich gründ-

sätzlich von allen religiösen Fragen fern

hält, wie erklärt eö sich, daß der Erz-

freimaurer Blu n t s chli, der zugleich

das Haupt des ungläubige» Protestanten-
Vereins ist, zuerst die Austreibung der

deutschen Jesuiten beantragte und in der

gehässigsten Weise diese ehrwürdigen Or-
denSbrüder herabzuwürdigen suchte? Wie

kommt es, daß derselbe Blunlschli, der

öffentlich die Gottheit Christi läugnete,

zum Großmeister erhoben wurde?

„Was endlich von der bestrittenen in-

timen Beziehung der schweizerischen
Bauhütten zu den deut scheu Logen

zu halten sei, dürfte am besten aus fol-

gender Zuschrift der Großloge Alpina
anS der Schweiz (d. d. 9. Hornung) an

den Großmeister Blu n t s chli in

Deutschland hervorgehen:

„Sehr gel. Bruder! Der VerwaltungS-

„rath der schweizerischen Großloge

„ „ Alp i n a " ergreift die Gelegenheit

„seiner ersten Wintersitzung, um Ihnen
„über Ihre Erhebung zum Amte des Groß-

„meisters der Großloge zur „Sonne" im

„Or. von Bayreuth seine Freude zu be-

„zeugen. Wir beglückwünschen Sie über

„diese hohe Auszeichnung, welche durch

„die Zeitnm stände nnd die hohe

„Stellung, die Sie sich in Deutsch-
„land erworben haben, einen ganz be-

„sondern Werth erhält. Sie leisten

„dem ganzen Orden den Dienst, den er

„in diesem Augenblicke am mei-

„sten nöthig hat. Je mehr die po
^

„tischen, religiösen und 3 ^ ^
„li gen Fragen die Geister bewegen un

„au Wichtigkeit zunehmen, bestow

„ist zu wünschen, daß die Freima»tt^

„sich kräftige und befestige,, und »>

„wird so nachdrücklich dazu beitragen, »

„das edelmüthige Mitwirken vo

„Brüdern, welche selbstthätig ^
„eingreifen im Kampfe und

„sich aller Augen richten. Unsere be

„Wünsche begleiten Sie, sehr ehrw-

„mcister, und wir sind überzeugt,

„Organ aller Logen
„schweizerischen Union zu I" '

„wenn mir Ihnen die Versicherung
»n

„rer herzlichsten Ergebenheit ""ssp^^
„Großmeister Aims H um ber t.

„Seer. L. B a il let." ^
„Wir überlassen eö dem Leser, so sä) ^

^

das „Fieiburger Kirchcnblatt", auf

dieser Mittheilungen über den Werth ^
Zuschrift deö gewesenen Meisters

Stuhl der Loge zu Aaran sich à ^

theil zu bilden."

Gottes Strafgericht über die

Corruption in Wien.

Die getauften und ungetansten Schwind

ler, Wucherer und Schlemmer in Wie»,

welche im Krieg gegen das Conco
d » t und die Jesuiten am lauteste

geschrieen haben, liegen plötzlich an einen

B a u k e r o t darnieder und rufe» »»»

O weh! „Leute, sagt die Militär->3^
„Schildwache", welche längstens inneih»

jener Mauern untergebracht sein

zwischen welchen der Auswurf der

sellschaft seine Verbrechen sühnt, ba»
^

sich Paläste, blähten sich in EqniM^
und schauten, die Brust geschmückt, ^
Verachtung auf jene herab, welche

e

redlichen Erwerb schnell erworbenen AeG

thümern und daS Bewußtsein teeners

ter Pflicht erschlichenen oder^
erbeute

^

Ehren vorzogen. Kein Wunder,
^

durch solches Beispiel verlockt, das '

fangs fernstehende Volk sich in

in den Tempel der Corruption dro"3 ^

wenn der Adel sich selbst verwerfend
^

Namen seiner Väter, das einstige

seines Standes, zum Aushängeschild
5 ^
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ìmfângerkonsortien lieh, wenn
schlichte Bauer seinen Pflug, der Ar-

>ÄbI Blerkstätte, der Bürger, der

^
' ie Gewerbsmann sein Geschäft, der

ler sein Atelier, der Dichter seine

Gliche ließ, wenn das Weib

^häuslichen Hecrd floh, nin ini leicht-

>ve^^" »ach Reichthum zu haschen,

^
"ii der Beamte eidbrüchig und Pflicht-

rietb^" Jaleressen deö Staates ver-

^
»m dadurch Gold und Wohlleben

^î^ugen. Der allgemeine moralische

nicht mehr aufzuhalten, die

^ Malische Sittenpest wüthete unter dem

ruf
^ .""gehört verhallten die WarnungS-
^uiger rechtlichen Männer in dem

Uns"^ ^cchantischer Lust. Wir hätten

"nsà)l die Mühe gegeben, vor

^
^n Kameraden dieses scheußliche Bild

^î^uûvllen, îìicht die orientalische

^ ^upefl nuch j» die Kreise unserer

^"ndesgenvssen gedrungen wäre, wenn

Fle's^^ìîchk Trichine sich nicht auch im
H der Armee eingenistet hatte/'

die ^ B'vßer Theil der Schuld ist ans

dient
^""NA der zumeist von Juden be-

^ > b e r a l e n P r e s s e zu setzein

lentk Betrügerei, welche die groß-

^olke'^ ^zahlte liberale Presse an dem

huben ^chvn gediehen ist, darüber

îinen letzten Monate wieder

StrV'^u Beweis erbracht. In einem

u»d
âMischcn dem Beiner „Bund"

Ulrich^ wiener „Neuen Freien Presse"

Kr Gingen Monaten jenes Schwei-

'"ttn liegen unö zwei Nnm-

^»ne-^^ v^esterreichischen finanziellen

ding
îu welchen dargestellt wird,

^>»>ss' ^ kchwindelhafte Türkenloose-

h. w
' Anglo-Bank gekostet hat (d.

diels^ê sogen. Anglo-Bank in Wien,

gen
türkische Anleihe unterzubrin-

die für Anpreisung derselben an

in ^""üen gezahlt hat), und wie man

innch,
erreich die öffentliche Meinung

^tadt' haben einzig in der

î'U'âe« "'äst weniger als 73 Zei-
dix

^
^ì>er Richtung und Schattirnng,

Mder
"^^tlich aufgeführt sind, Schweige-

^tgeae
Gelder für Reelame-Artikel

"Nr ^i^h^^uinren, die horreno sind. Um

>"
der

^îdhtigsten zu nennen, erscheinen

blast" '^^heiligungSliste" das „Tag-
uut 32^000 Gilden, die „Neue

Freie Presse" und „Presse" mit je 25,000

fl. die „Vorstadtztg." mit 16,000 fl. die

„Montags-Revue" und das „Fremden-

blatt" mit je 12,000 fl., die „Tages-

presse" mit !10,000 und die „Deutsche

Ztg." mit 800 fl. als bestochen und ver-

kauft für einen erbärmlichen Schwindel.

Die „Oesterreichische finanzielle Revue"

war erbötig, den Beweis für die Richtig-

keit ihrer Angaben selbst vor den Gerichten

zu erbringen; aber Niemand wagte ihr

entgegenzutreten, Daö sind dieselben Blät-

ter, welche jetzt die Jesuitenhetze in Oester-

reich betreiben und als die vorzüglichsten

Schildträger des liberalen Humanismus
auftreten, Blätter, welche, wie die „Neue

Freie Presse" gegen 30,000 Abonnenten

zählen. Man begreift sehr wohl, warum

diese Zeitungen über die Jesuiten-Moral
schimpfen! Sind Blätter von dem oben

bezeichneten liberalen Standpunkt wohl

werth, dem letzten Jesuiten auch nur den

Staub von den Füßen zu küssen? Die
liberalen Zeitungen fürchten die Jesuiten,

wie die Füchse den Jäger fürchten. Und

solche Zeitungen wollen das Volk aufklären

und zu einer sittlichen, vernünftigen Welt-

anschauung emporheben!" Jetzt freilich,

angesichts der grausigen Katastrophe, fehle/

gen diese tugendhaften Blätter die Hände

über dem Kopf zusammen und halten von

der edelsten sittlichen Entrüstung über-

fließende Moralpredigten.
Der kleine Geschäftsmann, der Bauer

und der Handwerker haben oft Jahre lang,
ja ihr ganzes bisheriges Leben ihre sauer

verdienten Gulden zusammengespart, und

man kann sagen, daß an jedem solchen

Guldenzettel Dutzende von Schweiß- und

Blutstropfen hängen. Dieses blutig er-
worbcne Geld, dieses Um und Auf seiner

Habe, diesen Sparpfennig für seine alten

Tage hat er im guten Vertrauen auf
den Ruf eines „BankinhaberS" demselben

anvertraut, und der Mann nahm das

Blutgcld mit lächelndem Gesichte und mit
dem Gedanken : Dieses Geld ist für dich

armer Teufel todt und verschwunden. Aber
der herz- und gewissenlose Mensch nahm
eS dennoch, um es vielleicht diesen Abend

noch mit einer Theatcrdaine zu vergeuden.

So haben diese Leute das Volk betrogen,

und wir können kühn behaupten: DaS

hat noch keiner von den viel verrufenen

„Jesuiten" gethan, bemerkt der „Vfrd."
dazu. Bezeichnend für diese Börsianer

ans Juda ist aber die nachfolgende Notiz
des „Extrablatt": „Die jüngste Börsen-

krisis löste auch viele zarte Bündnisse ge-

waltsam auf und gibt eö in Folge dessen

eine Masse verlassener Wittwen in Wien,

die nie einen angetrauten Gatten gehabt

haben. Thatsache ist, daß das Angebot

von Herzen sehr stark sich gestaltet, daß

aber die Nachfrage damit nicht gleichen

Schritt hält. ES wird sich auch das wie-

der ändern, denn in der Welt ist nichts

unersetzlich, deßhalb werden auch am

Schottenring die unglücklichen Börsianer

von glücklicheren wieder abgelöst werden."

Sonderbar! Eine „Masse" von „diesen

Damen" und sie alle lebten von den gol-
denen Kälbern und von — andern Thie-

reu ans Israel, welches morgen wieder

über den „sittenlosen Klerus" declamiren

wird. — Die über den Börsenschwindel

hereingebrochen,: Katastrophe hat eine ent-

schliche Zahl von Selbstmorden im Ge-

folge. In einer einzigen Zeitnngönummer

finden wir folgende Fälle verzeichnet: Der
bekannte Börsenagent Sam. Deutsch ver-

giftete sich gestern mit Cyankali Gestern

Morgen vergiftete sich der ehemalige Ar-

tillerichauptmann und Professor der Ehe-

mie, Aler. Erner. In Brünn erschoß

sich Joh, Neumeister. Gustav Ritter von

Boschan hat sich erschossen. Ein anderer

Börsianer stürzte sich in die Donau -c.

Die aber reich werden wollen, fallen in

die Stricke des Teufels, so lesen wir in

einem uralten Buch, das noch immer

Recht gehabt hat!

Wochenbericht.

Schweiz. Erklärung des Central-

Hülsökomites. Unterzeichnete finden sich

zu nachstehender Veröffentlichung veranlaßt.

1. Die Gaben, welche in Folge unseres

Aufrufs vom 5. April abhin bis zum

13. l. M. unserer Kasse zugestoßen, sind

n u r — wie der Aufruf beifügte — für

das BiSthum Basel bestimmt — aus-

genommen diejenigen, welchen eine allge-

me in ere Bestimmung beigefügt war.

Waö hingegen von jenem Datum an und

für die Zukunft uns eingeht, wird —



wofern nichts anderes dabei bestimmt ist

— fiir die verfolgte katholische Kirche in

der Schweiz verwendet werden,

2. Alle, woher immer kommenden Ga-

ben sind unmittelbar oder mittelbar an

unserer Kasse, d, h, an den Präsidenten

des Centralkomites zn verabfolgen,

3. Nach dieser Modifizirnng und Er-

Weiterung des Hilfszweckes wird daher

unser Hilföverein den Namen „Hilfs-
verein für die verfolgte katho-
lische Kirche in der Schweiz"
führen.

4. Damit die Geber noch näher und

bestimmter wissen, w e in sie ihre Gaben

spenden, so sagen wir: Es sind die ver-
folgten V i s ehöfe, Priester,
Pfarrkirchen und Anstalten der

katholischen Kirche, welche damit

unterstützt werden sollen,

5. U n t e r st n tz u n g s g e s u ch e sind

schriftlich und kurz begründet dem Titl.
Diocesanbischof einzureichen, welcher für

gehörige Erledigung derselben sorgen wird.

Wir benützen diesen Anlaß, Allen,

welche bisher ihre mildthätige Hand nnS

geöffnet oder noch öffnen werden, den

verbindlichsten Dank in nnserm und im

Namen der Unterstützten auszusprechen.

Luzern, den 28, Mai 1873.

Jnr Namen des Central-Comites des

Hitfsvereins:
Der Präsident desselben:

Jos. Winkler, bischöfl. Kommissar.

Wisthttm Hîasek.

Solothnrn. Wir konnten im Laufe

dieses Jahres schon mehrere treffliche Schrif-
ten im Interesse der katholischen Kirche

in der Schweiz verzeichnen, wie die St.
Galler Broschüre: Die Stellung der Staats-

gewalt zur Unfehlbarkeitsfrage die aus-

gezeichnete Antwort des Regierungsrathes

von Luzern auf den Recurs der dortigen

Alt-Katholiken, die Enthüllungen über

die Freimaurerei in der Schweiz, die zwei

Rekursschriften von Herrn Fürsprech I,
Amiet in Sachen der solothurnisthen Pfarr-
geistlichkeit und gegen die Beschüsse der

sogen. Diöcesaukonferenz, die Beschwerde-

schrift des thurgauischen Kirchenrathes.

Es gereicht kunS zur lebhaftesten Freude,

eine andere vorläufig ankündigen zn kon-

nen, welche sich aus's Würdigste an jene

anreihen wird: ein Büchlein über
d e n S ylla b n S, in populärer Fassung,

„der Kirche zum Schutz, verständigen Le-

fern zum Nutz, den Feinden der Kirche

und der Wahrheit zum Trutz." Der

Hochw. Herr Verfasser, ein hiesiger Geist-

licher, hat dem Schreiber dieser Zeilen

die Ehre erwiesen, ihm das Mannskript,
so weit es vollendet ist, (über die Hälfte)
zur Durchsicht zu übergeben. Mit großem

Interesse lasen wir es, oft in Heller Freude

über den Humor, den treffenden Witz,
die feinen und derben Schlaglichter und

Schlagschatten, welche darin reichlich auö-

getheilt sind. Das ist etwas ganz An-
deres, als das dürre V. futter des

„Syllabus mit Noten", welchen die Ber

nerregierung in Genf aufkaufte und im

Jura vertheilen ließ! — Es wird in kurzer

Zeit, und um den billigen Preis von ca.

25 Rappen bei B. Schwendimann in
hier erscheinen —- eine willkommene Gabe

für jeden Freund der vielgclästerten Wahr-
heit, zur weitesten Verbreitung zu ein-

pfehlen!

—- Zu dem alten Tr i m b a ch e r-
Skandal, gegen den jetzt noch von
Seite der Regierung nichts geschehen ist,

(die Geschädigten haben Privatklage
bei den Gerichten eingereicht), haben wir
einen neuen, daö Einschlagen von Fenster-
laden und Fenstern an den Wohnungen

treukatholischer Bürger zn uotiren, des-

gleichen eine sehr interessante Auffahrts-
predigt des Eindringlings Kilchmann, über

Welche später MehrereS berichtet werden

dürfte.

Zu dem alten D u ll i k e r - S k a n-
d a l, der empörend ungerechten Bestrafung

katholischer Eltern, welche ihre Kinder

nicht in die Christenlehre eines Apostaten

schicken wollen und dem ärgerlichen Bitt-
gang nach Schöuenwerd, (der durch die

heuchlerische Vertheidigung 'des „Landbt."
und ähnlicher Schandblätter nur noch

verächtlicher wird) kam ein neuer: Die

gewaltthätige Verhinderung des katholischen

Gottesdienstes am hl. Pfingststste in Dul-
liken, durch sechs halbbetrnukene Judivi-
dnen, an deren Spitze ein Gemeiuderath

von Dulliken, die daS Gefährt, in welchem

der Geistliche von Schöuenwerd her nach

Dulliken fuhr, auf offener Straße bei

Daniken, Morgens zwischen 7 und 8 Uhr

anhielten, und durch angedrohte MißlM "

lnngen und grobe Insulten den Geistliche

und seinen Begleiter zur Umkehr zw»^

gen. (Daö Nähere im „Anzeiger" and „ "

terland.")
Von all' diesen Nichtswürdigkeiten

schweigt das Organ der Regierenden,

ebenso von den uuläugbaren Defranda

tivuen eines bekannten Allerweltsredrrer,

der am eidgenössischen Schießen in Zü" t

den Ultramontauismus, „die Schlag
am Vusen Helvetia's" genannt hatte. "

für hat es die Frechheit, neuerding

von aktenmäßigen Belegen der Bern»

treuung am Linder'schen Legat zu
rede»

und so die schändliche Verlännidnug geg^

den Hochwst, Bischof wieder aufzuwärmen

Was eö aus Hessigkofen (Nr. l>6) bring

das gehört eben in den „Koben", der P»

senden Ruhestätte solcher Sudler u»

ihrer Beschützer.

— Die Geldbuße, welche vom Reg^

rungörathe über die sogenannten
renitente

Pfarrherren widerrechtlich verhängt war e,

ist bereits bei mehreren eingezogen wo>^

den. Einige derselben, welche wegen «n
^

geblichen KanzelmißbrauchS zu
1l)l)

Strafe verfällt worden waren, hntte>

vorher weder eine Anzeigt
noch Gelegenheit, sich speZ^e

zn rechtfertigen, erhalten.
— Tübingen (Eingesandt.) ^

Handlung, die der Gemeinde Subinge

immerhin zur Ehre gereiche»

verdient trotz der Verzögerung »^
wähnt zu werden.

Die Gemeinde Tubingen erklärte d»^
eine Ergebenheitöadresse die vollste

kennung der Zufriedenheit gegen ihre»
^

geehrten Seelsorger. Die Bewohner ^
Tubingen gaben mit ihrer Adresse

^
Hochw. Hrn. Pfarrer Jeker kund: daß

ein eifriger, unermüdeter junger Gest

sei, und stets für das Wohl der

beinüth war; daß er in Schule und Hn

keine Arbeit scheute, um die Jugend
^

belehren und zu unterrichten; daß er

^
dahin muthig und entschlossen,

»ist

Waffe seiner Wissenschaft, dem

licismuö entgegen trat; und „ daß wir
^

Treue, die Sie gegen Ihren vielverstn g

Bischof Eugeniuö Lachat erwiesen hn

immerhin ehren werden." ^
Wahrhaft, Ehre diesen Männer»,
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entschlossn ihre Mciiniiig nußern und
"°ch äußern dürfen.

Der Crgebenheitsadresse waren 100 Fr.
lgelegt, »nt ciren 60-00 Unterschriften

.'"îî ì>e»l Gesuche, er möchte Fr.
îeine Strafe behalten und das

^ge für gute Zwecke verwenden,
ern. Die radikalen Regierungen be-
sich, cher G e s etze s f a b r ik zur

^organisation der christli-
Ku/ besonders der k athvli sich e n

lass
^ Dampfkraft arbeiten zu

set's Solothnrn und Ba-

^
a n d haben wir schon früher, ans

ì/ ^ " b n r g und A a r g a u in letzter

»N
)e referirt; in heutiger Nnnimer sin-

ans
Leser sachbezügliche Berichte

Dff Gen s und T e s s i n.

be/", arbeiten die radikalen Gesetzge-

>velr^î Schweiz nach einem Plane,

b j g^ p o e n ß i s ch e n und dem
a rcki s ch e n wie ein Ei dem an-

"'der., gleicht.

^
" Der n ist der Große Rath in die

A-
dung des von Tenscher entworfenen

>vcs
eingetreten und hat die

geglichen Bestimmungen desselben an-
/'"wen. Nach denselben werden

sen"
^ ^kaatsbehörden angewie-

ordm
^'^" kirchliche Erlasse und Ver-

kirckl'"^"' îowie gegen Handlungen
^cher Behörden oder einzelner Geist-

vder^' ,^^)e die öffentliche Ordnung,

Tta ^^chte der Bürger und des

Ko„s^' den Frieden unter den

ten
^

und Religionsgenossenschaf-

dj^.
Einträchtigen, einzuschreiten nnv

z»
,^.^"^en Maßnahmen zur Abhülfe

holj^à' Begräbnißwesen ist Ortö-
dîn^îà^e; Niemanden darf wegen Glau-

ein
""Achten oder aus andern Gründen

Ijch
"grindiges Begrabniß ans dem öffent-

.^"îtesacker versagt werden. Die

kt>
bürgerlicher Vertrag ist von allen

und konfessionellen Beziehungen

ckiâ/"^ Zu ordnen; die Einholung des

à
' Segens darf erst nach voraus-

kirch"^"^ Äiviltrauung stattfinden. Die
Che.^^ìàweise Führung des Geburts-,

^chen ^^^eregister ist einem bürger-

îkltkatl Z" übertragen. Reformer,
">eindeu"^r" à'chge-

S». oilden, deren Geistliche vom
' o ebenfalls bezahlt werden. Ueber-

dies haben auch die Israelite» Anspruch

ans StaatSzuschüsse zur Bestreitung der

Kosten ihres Kultus."
Es ist begreifllich, daß die dem katho-

tischen Theile des Jura angehörenden

Mitglieder deö Großen Rathes gegen die-

ses Gesetz Protest einlegten.

— Thun. Von Hochw. Hrn. Abbe

Sottaz geht die Berichtigung betreff einer

Correspondenz ans dem Landkapitel Hoch-

dors (K. Z. Nr. 2l) ein: daß am letzten

Eharfreitag von Tit. Herren Chorherr

Schnenvli von Freiburg und einem Neuen-

bnrgischen Pastor Militärgottesdienst ge-

halten; am Osterfest — wie er glaube —

allgemeiner Urlaub gegeben worden sei,

wo dann jeder Militär frei einem Gottes-

dienste hätte beiwohnen können.

— L a n f e n t h al. Die Burger-

gemeinde Wahlen hat ihrem Herrn Pfarrer
Jos. Karrer, in Anerkennung seiner lang-

jährigen Verdienste, mit allen gegen

zwei Stimmen — das Ortsbürgerrecht

verliehen. — Ehre der Gemeinde!

Jura. Ans die große Volksversamin-

lung in Cvurrendlin (Reuneudorf) ist

schon wieoer eine jurassische VolkSversamm-

lung gefolgt und zwar in den Freibergen

zu Saigne legier den 25. Mai.
Die Zahl der Theilnehmer stieg gegen
6 00 0. Die HH. Notar I o b i n, Amt-
schreiber Q n eloz, Richter Co t t in
haben gesprochen und mit Einhelligkeit
wurden ähnliche Beschlüsse wie in Con-
rendlin gefaßt. Die katholischen Blätter
fordern die Radikalen ans, auch VolkSver-

sammlnngen im Jura zu veranstalten,
damit man die Gegner auch sehen und

zählen könne.

— Hier hat sich ein Verein ge-

bildet, um für die finanziellen Mittel zu
sorgen, welche zur Erhaltung dcS
katholischen Kultus nothwendig
sind.

—- (Aus dem Brief eines jurassischen

Pfarrers, 60. Mai.) Die Verfolgung
geht ihren Gang fort in unserem Unglück-

lichen Jura, gern möchte ich sagen: in

unserem unglücklichen Polen. Denn wahr-
haftig der Jura ist daS bernische Polen.

Gestern erschienen sieben Pfarrer, unter

Andern der Dekan und Pfarrer Chevre

von St. Ursanne und der Pfarrer Mein,
brez von Damphreux wie gemeine Uebel-

thäter vor dem Polizeirichter von Prnntrnt.
Was war das Vergehen dieser sieben ehr-

würdigen Priester? Sie hatten eS gewagt,

den tyrannischen Verordnungen der Katho-

likenverfolger zu Bern wider den, jurassi-

scheu Klerus nicht zu gehorchen. Sie hatten

die geheiligten Pflichten ihres Amtes er-

füllt, und für ihre Treue gegen Gott und

Kirche, und setzen wir bei, gegen ihren

innig geliebten Bischof wurden sie als

Uebelthäter vor die Tribunale gezogen.

Der Decan Chevre war angeklagt, einem

Kinde anS seiner Pfarrei die hl. Taufe

gespendet zu haben. Welch' Verbrechen!

Deshalb wurde er zu einer Geldbuße ver-

urtheilt. Er verlangte als „Gnade" von

dem Richter, zum Gefängniß verurtheilt

zu werden, konnte aber diese Gnade nicht

erhalten. — Der Pfarrer Membrcz hatte

es gewagt, seinen Pfarrkindern zu sagen,

daß man fürderhin die hl. Kommunion

den Kranken deS NachtS überbringen müsse,

wie bei den Wilden. Und für dieses Wort
wurde er ohne Schonung dem Richter

übergeben. Die übrigen Angeklagten hatten

sich'S zu Schulden kommen lassen, entweder

zu taufen, oder Ehen zu verkünden und

einzusegnen, oder Abendgebete zu halten

». dgl.

Sie sehen, wir schreiten in unserem

„freien" Lande immer vorwärts, und fort-

schreitend kommen wir von Stufe zu Stufe

immer näher dem Zustande der Wilden,

wie Einer der ehrwürdigen Angeklagten

gesagt hatte. In welcher Zeit leben wir,

oder vielmehr unter welcher Regierung!

Diese aus unwisseudeu, haßerfüllten, un-

politischen Menschen zusammengesetzte Re-

gieruug will also die katholische Religion

ans dem Jura vertreiben. Die Schwach-

köpfe! Sie wissen nicht, daß die Verfol-

gnug daS beste Mittel ist, um eine Re-

ligion in den Seelen zu befestigen und sie

unerschütterlich zu machen. DaS vergessen

unsere Staatsmänner (Staats wie

sie Hr. Amiet nannte). Aber wie kann

Ulillî !!ìkin(ìîs

hat? Nein, die unsrigen können nichts

vergessen, denn sie haben nie waS gelernt.

Aargau. (Bf.) Der Regierungörath

hat bei der Großrathö-Sitzung den Mit-
gliedern der letztern Behörde den „Bericht

der Diözesan-Abgeordnetcu betreffend die

Amtsenthebung deö Herrn Eugen Lachat,
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Bischofs von Basel" ausgetheilt. Der-

selbe ist von A. Keller als Berichterstat-

ter unterzeichnet. Er behandelt I. G e-

schichtliche Vorgänge. 1) Der

Peterspfcnnig, 2) die Einführung des

Syllabus, 3) das hoheitliche Plazet, 4)
der Dispeusenhandel, 5) die Beriuiuderuug

der Feiertage, 6) die gemischten Ehen, 7)
der Bischof Lachat als Schirmherr der

Lehrschwcstern, 8) die geistlichen Ererzi-

tieu, 9) Benehmen des Bischofs gegen

einzelne Kantone, 10) das Diözesan-Prie-

sterseminarj II) die geheime Polizei der

bischöflichen Kurie Lachat, 12) der Bischof

Lachat auf dem Vatikanischen Concil, 13)
das Unfehlbarkeitsdogma vor den Divze-

sanständen, là) das vertragswidrige Prie-

sterseminar des Bischofs, 15) der Bischof

Lachat und die Preßfreiheit, 16) die bi-

schöfliche Publikation der Unfehlbarkeits-

lehre, 17) die Exkommunikation des Straf-
hauspfarrerS in Luzern, 18) das „be-

lehrende Wort" des Schweiz. Episkopats

vom Jahre 1871, 19) die Revisions-

Denkschrift der Schweiz. Bischöfe, 20)
die Unterdrückung der katholischen Reli-

gion und Kirche im Kanton Aargau,

21) das bischöfliche Patronat der sog.

kirchenfreundlichen Presse, 22) die Exkom-

mnnikation des Pfarrers von Starrkirch.

II. Die A kten der A mise n t-

Hebung. 1) Beschluß der Diözesan-

konferenz vom 19. November, 2) die

Antwort des Herrn Bischofs, 8) die

Amtsenthebung des Hrn. Bischofs Eugen

Lachat, 4) Protestation deö amtöenthobe-

neu Hrn. Eugen Lachat, 5) das Beneh-

men deö Domkapitels, 6) der Rekurs dcS

Hrn. Eugen Lachat an den Bundesrats),

7) das weitere Verhalten des Hrn. Er-
bischofS Lachat, 8) Zuschrift der katholi-

scheu Geistlichkeit an den Großen Rath,

9) Schluß-Illustration der bischöflichen

Kurie Lachat-Düret.

III. Die rechtliche Begrün-
d u n g d e r A m t s e n t h e b u n g. 1)

Die Kompetenz des Kantons in Betreff
der Geistlichen im Amt, 2) die praktische

Anwendung der Theorie in monarchischen

Staaten, 3) die Kompetenz der Staats-

gcwalt zur Amtsenthebung des Hrn. Bi-
schofs Lachat, 4) die hoheitliche Praxis
der Eidgenossen gegenüber den Bischöfen

IV. Schluß-Anträge.

Sie sehen: der Stoff ist sehr reichhaltig.
Und welches ist die BeHandlungsweise dessel-

beu? Entstellungen und Verdrehungen,

hohle Phrasen und Deklamationen, ha-

mische Bemerkungen und Gruppirungen,
Alles gespickt mit faden Witzen, mit dem

Scheine deö Patriotismus, deS heiligen

Eifers für Recht und Licht gegen Finster-

niß und Pfaffenthum, ist der Charakter

auch dieser Schrift des alten .,Kämpen."
Die Widerlegungen, die ihm schon so oft
und gründlich widerfahren, bestehen für
ihn nicht. Er wärmt den alten Kohl
wieder auf und gibt eine Art „Extrakt"
aller bisherigen Stylübunge». Hinter
allen Schciugründen aber steht die nackte

Leugnung der kirchlichen Selbstständigkeit
und Berechtigung nnd Berufung auf die

Staatsomnipotenz. Mit Leuten, bei denen

die Gewalt cine so wichtige Rolle spielt,

ist mit Vernunft- und Rechtsgründen

nicht zu streiten.

Der Große Rath hat bekanntlich die

Regierungs-Anträge angenommen. Das
bisherige Verfahren der Regierung wurde

approbirt, im Weitern soll der Bundes-

rath interveniren. Bis dahin bleibt die

Sache der Kirche im Aargan im gegen-

wärtigen Zustande. Geistlichkeit und Volk
sehen fest und ruhig den kommenden Din-
gen entgegen.

Die Art und Weise, wie von gewissen

Herren im Rathssaale vom Klerus ge-

sprochen worden, war eine solche, daß

Straßenjungen und Stallknechte ganz feine

Leute sind.

— S i n S. Am Pfingstmontage

hielt der im vorigen Herbste gegründete

Kreis-Cäcilien-Berein seine erste öffentliche

Produktion in der Pfarrkirche zu Ober-
r ü t i. Das Programm umfaßte die ver-

schiedenen Gattungen des Kirchengesanges

und wurde von 4 mitwirkenden Chören
der Umgegend theils gemeinsam, theils in

Einzelvorträgen ausgeführt. Die Leistun-

gen wurden allgemein als recht befried!-

gend anerkannt. Daö Publikum hatte
sich sehr zahlreich eingefunden, die ganze

Kirche war angefüllt. Namentlich waren
die Herren Geistlichen, Lehrer und Mu-
siker aus deu benachbarten Orten, auch

aus den Kantonen Zug und Luzern er-

schienen. Derartige Aufführungen sind

den Sängern eine Veranlassung zu besse-

rer Schulung, für das Publikum kin

Mittel, den Geschmack zu läutern. Mdge

der Cäcilien-Verein hiemit feste Wurzel»

geschlagen haben, um an seinem schöne"

Ziele weiter zu arbeiten, und möge m

auch an andern Orten des Bisth»»^

Bafel. Nachahmung finden.

— (Corresp.) Mit Annerkeunung ist

hervorzuheben, daß bei der letzten Sih»»l>

des Großen Rathes eine ziemliche Än-

zahl protestantischer Großrathömitglieder

in der Bisthumösrage sich der Abstim-

mung enthielten, d. h. den Saal verließe»-

Eö befinden sich darunter mehrere misst-

seheue Persönlichkeiten; ohne Zweifel waren

sie der Ansicht, daß es sich nicht gezieme, ^

daß eine Konfession das kirchliche Lebe»

der andern beherrsche. — Möchte dieses

Beispiel auch anderwärts NachahmmM

finden.

Wsthmn St. Halten.

St. Gallen. In der ganzen Schweiz

wurde Alb an Stolz's „Mahnruf

an die Schweizer" gelesen, ohne daß deß'

wegen Jemanden ein Haar gekrümmt

wurde. Anders in St. Gallen Vo»>

Bezirksgericht llnterrheinthal wurde H''

Pfarrer Thürlemann in Berneck deS Vew

gehens der Störung des religiösen Frie-

denS schuldig erklärt und zu einer Geld-

büße von 300 Fr. und zur Zahlung
der

rechtlichen und außerrechtlichen Koste» ve>-

urtheilt. Warum? Er hatte bei A»l^
deö Religionsunterrichtes in der Sch»^

in Berneck unter den Schulkindern Ere>m s

plare von der Schrift Alba»'
Stolz's ausgetheilt, damit sie

dsiese -

be ihren Eltern heimbringen.

Aisthum Hhur.

Schwyz. (Brief.) Nach längerem
Unter-

bruch empfangen Sie hiemit wieder eiMlst

Nachrichten aus E i u s i e d e l n. U»g^

achtet der mehrertheils ungünstigen
lK't-

terung sind sich die Pilgerzüge hieher, st'

der heiligen Kreuzwoche, fast täglich

immer zahlreicher gefolgt. Am hochlst'^

Auffahrtsfest hatte die gewohnte
alllst'

meine Wallfahrt aus der Stadt

Zug wieder stattgefunden, und

außerordentlicher Betheiligung des Vol e

^

Es liegt hierin eine großartige MaMstl

tion des katholischen Glaubens wie



^rtrauens auf Gott, Man kennt die

h
ìàâmsse der Kirche, man ist lebhaft

ihr ^von den Gefahren, welche

fiir
und deßhalb betet man mehr

für
Eilige Mutter, die Kirche, wie

Âab^^àîche häusliche Anliegen.

Ära
Feinde dieser göttlichen

a„,^ ">» ihre verderbliche», gottlosen

de-b/ ^"^)znsetzen, selbst vor den ver-

LSttlvsesten Mitteln nicht zu-

l>ia
bedienen sich die wahren Gläu-

dici
" ^ ìhnr Vertheidignng mir unschul-

^ und HMiger Mittel.

fiir d^ »ach der Auffahrt war

Fre ^ Einsiedeln wieder ein hoher

Laie"
k

Knutuss visvisi nnd zwei

ah
" ^der legten die feierliche Profession

y,
^ sind die wohlehrw. Fratreö:

thal" ^ ° " Z e h » d er aus Untersiggen-

bon'm Argali; Karl Kühne

^ ^uke», Kiö. St. Gallen, nnd

jh,.^'dus Banz von HaSle, KtS.
ìA- Laienbrüder sind: Br. Ata-

'vied^s^îâuble von Althäusern,

^ P V
Llargan, und Br. A n d rea S

Plug von Oberbüren, wieder KtS.
' wallen.

Ait ^ â^îwoch vor Psingsten brachte

lere ^ürmischen Wetter der noch stär-

Gvttu/""" Gebetödrangeö nnd deö

Tt m^^.Ullins die betende Kolonne des

sstb^
Aschen Sarganserbezirkes nach Ein-

î«là.â^''îg mit der jährlichen Wall-

lhxià
Zession Nidwaldenö. Beide Ab-

sist wurden durch besondere Predig-

lvjx k

^ ^e hochheiligen Pstttgstfeste, die

àlvrd"î haben wieder eine au-

»llest gliche Menge Pilger auS beinahe

Nachba.^^u der Schweiz und den be-

hjxm
' ^u deutjchen Staaten nach dem

WM," gesuhlt, so daß wir

rust.
'UPen eine thatsächliche Ernene-

Äerusstl^ "Itcn großen Psingsttage in

âuì>erie,,"m^°^ sehen, nur mit ver-

der
hîj,.

^'u^u der VolkSstämmc. Wolle

d»si sib^î der sich einst so wunder-

Pilger Apostel ergossen, auch diese

^listen i

^ ^">er Kraft nnd Gnade

'"übte dst
"^e» Pfingstfeste

kiiudet
u >.

^îgion Jesu Christi erst ver-

6ìtt
es

uudgebreitet werden; seht aber

"^kündet
^ ueunzehn Jahrhunderten

e und über alle Welttheile auö-

zzg

gebreitete vor den höllischen Angriffen

ihrer Feinde zi0 vertheidigen und zu schü-

hen, aber eben nur mit den geheiligten

Waffen der Religion selber.

Wistjjnm Sitten.
Wlillis. Der neue Große Rath hat

daö E r z i c h u n g S g e s e h in zweiter

Berathung nun in einem für die Kirche

freundlicheren Sinne abgeändert. DaS

Gesetz lautet nun:

Der ErziehungSrath besteht auS dem

Vorstande deS Departements als Vorsitzen-

den und aus vier andern Mitgliedern,
welche von dem Staatsrathe nach Ablauf
von je vier Jahren zu wählen sind."

„Eineö dieser Mitglieder soll, auf drei-

fachen Vorschlag hin deö Hochwst. V i-

schofö der Diözese, aus dem Schooße der

Hochw. Geistlichkeit gewählt werden.

Mistyum Genf.

Genf. Auch hier ist die S t a a t S g e-

sehgebnng schon wieder mit einem

Kirchengesctz schwanger. Dasselbe betrifft
speziell die k a t h o l i s che Konfession und

soll die unterm 18. Februr festgestellten

Grundsätze nun zur praktische»
Durchführung bringen. Dieses neue Ge-

setz ist vom Staatörath bereits dem Gr.
Rath vorgelegt worden nnd verordnet:

„Daö Staatögesetz theilt den Kanton
in 23 katholische Kirchgemeiuden ein, de-

ren jede einen Pfarrer nnd die nöthige An-
zahl Vikare haben soll. Genf hat anö-

nahmöweise drei Pfarrer und sechs Vikare.

Die Pfarrer von Genf haben Fr. 3000,
die übrigen von Fr. 2500 bis auf 1500
herab fire Besoldung ; Sporteln für Tau-
feu, Hochzeiten und Begräbnisse sind ab-

geschafft. Der Eid, den die Geistlichen zu
schwören haben, lautet, daß sie sich genau
an die Gesetze des Kantonö und der Eid-
genossenschaft halten, der Obrigkeit Ach-

tung bezeigen und Eintracht nnd Friede

predigen wollen. Die Bestimmungen über

Wahl und und Absetzung der Geistlichen

sind im Einklang mit dem Verfassungs-

gesetz. Ein abberufener Geistlicher ist in
der nämlichen Gemeinde erst nach 8 Iah-
ren wieder wählbar. Weitere Artikel setzen

die Rechte und Pflichten der Kirchenvor-
stände und des katholischen Oberkirchen-

ratheö fest, welch' letzterer auö 20 Laien

nnd 5 Geistlichen zusammengesetzt ist.

Die Katholiken Genfs werden

kein erlaubtes Mittel unversucht lassen,

um diesen staatsräthlichen Gesetzes-Ent-

Wurf zu bekämpfen und namentlich werden

die G c i stlichen sich durch die Staats-

besoldnnge» von Fr. 2500 und 3000

nicht ködern lassen. Die katholische Kirche

von Genf wird zeigen, daß weder Gewalt,

noch Bestechung, noch List sie von ihrer

Treue schwankend machen kann, gerade

wie dieses auch die Glaubensbekeuner der

Urzeit gegen die Marter und Schmei-

cheleien der Dioclezianer nnd Konsorten

bewiesen haben.

— Als Bischof Mermillod in St In-
lien die Firmung ertheilte, erhielten die

französischen Beamten die Instruktion aus

Paris, denselben nicht nur gewähren zu

lasse», sondern ihm die gleichen Ehren zu

erweisen, welche das Gesetz für einen

französischen Bischof vorschreibt.

— Msgr. Mermillod hat in

Riorin ont bei einer großen Wallfahrt
die Predigt gehalten und vom hl.

Vater Pius IX. durch ein Telegramm
den apostolischen Segen für die zahlreichen

Pilger erhalten.

— Der ausgezeichnete Prediger A bb 6

Jacquard, welcher auf der Kanzel in

Genf als würdiger Zögling des beredten

Bischofs von Hebron auftritt, ist nach

Belgien berufen worden, um während den

dortigen nationalen Wallfahrten zu predi-

gen; hier wurde er durch Abbs' Deneriaz

ersetzt. Auf den Marien-Monat folgt

nun im Monat Juni die Herz-Jesu-Andacht

in allen vier katholischen Kirchen der

Stadt Genf. Die Katholiken werden

nicht ermüden zu beten, bis Gott sie er-

hört

— Da der Staatörath in Genf

die drei Bittgänge während der AuffahrtS-

Woche in Caronge untersagte, so hat die

Frauenwelt dieselben einzig (ohne Geistliche

und ohne die Männer) ausgeführt. Wird

nun der Staatörath auch mit den Wci-

bern einen Krieg anfangen?

Italienische WisMmer.

Tcssiil. Auch jenseits den Alpen spu-

ten sich die gesinnungstüchtigen Staats-

leute, auf kirchlichem Gebiete nach Plan



Geschäfte zu machen. Nicht zufrieden, die

Sammlung „der Liebesgaben für die ver-

folgte Kirche in der Schweiz" untersagt

und den Buchdrucker des „Credente" deß-

wegen mit Fr. 50 bestraft zu haben, seht

sich der StaatSrath auf das Streitroß

gegen übliche Gottesdienste. Durch ein

Dekret hat er:

„die bisher in den Diözesen Como und

Mailand bestandenen Kirchenfeste deö Hei

ligen AbnndiuS und Ambrosius für den

Kanton Tessin abgeschafft. Die sogen.

Kapitel-Kongregationen mit kirchlichem

Gottesdienst dürfen nur an Festtagen

stattfinden. Die Prozessionen außerhalb

der Gemeindegrenzen sind an Sonnragen
verboten. Die Gedächtnißfeiern für Todte

dürfen nur im Winter an Werktagen

stattfinden. Votiv- und andere Feste mäh-

rend der Werktage und Arbeitsstunden

sind verboten. Ohne Bewilligung der zu-

ständigen Behörde dürfen keine anßeror-

dentlichen oder Sondergottesdienste abge-

halten werden, ebenso nicht die periodischen

Betstunden am späten Abend, wie sie seit

einiger Zeit in den Monaten Mai und

Juni eingerissen sind. Fremde Prediger

haben sich während der Fasten und zu

jeder andern Zeit mit der gehörigen Er-

laubniß zu versehen und sich den Gesetzen

zu fügen, sonst wird ihnen der Aufent-

halt im Kanton verboten. Das 40stün-

dige Gebet soll immer einen Festtag ein-

schließen und hat sich nach den sür jeden

Ort speziell vorgeschriebeneu Polizeigesetzen

zu richten. Uebertretnngen dieser Verord-

nung werden mit 5V—500 Fr. Buße

belegt, die sich im Wiederholungsfall ver-

doppeln."

Verdienen Leute, welche solchen Dekre-

ten jenseits der Alpen zu Gevatter stehen,

nicht ein Pathengeschenk von Preußen?
Wäre eS nicht angezeigt, daß Fürst Bis-
marck mit dem „Rothen Adler-Orden"

nicht knausere oder wenigstens seinen Ein-

flnß beim Großmeister C. F. Messer-

schmidt verwende, um mit Diplomen der

„Großen National-Mutter-Loge zn den

„drei Weltkugeln" den verdienten Dank

zu bezeugen?

Deutschland. K on^ta nz. Am
25 Mai war großartiger Empfang des

Bischofs; feierliche Procession von der

Rheinbrücke in's Münster. Ungeheure

Volksmenge. Zwölfhnndert Firmlinge,
darunter 900 ans Konstanz. Abends

Fackelzng vor dem Münsterpfarrhof. 3000

Menschen waren anwesend; der Bischof

brachte ein Hoch ans auf Pins IX.; be

geisterter Beifall.

Personal-Chronik.

Hochw. Hr. Philipp Ernst, biSberiger
HülsSpriester in Gebenstorf, wurde von der

aargauischcn Regierung als Kaplan in dort

erwühlt und ihm zugleich die Pastoration an

der Heilanstalt Königsselde» übertragen.

Inländische Mission.

I. Gewöhnliche Ver e i n s b et tr à g e.

Uebertrag laut Nr. 21: Fr. 9182. 71

Aus der Pfarrei Hofstetten und

Mehcrlen „ 19. —
Ans der Pfarrei Grenchen „ 19. —

„ „ Stein ^ 14. 49

Herdern „ 43. —

„ „ Hockdorf 193. —

„ Menzingen „ 297. —

- „ „ Mühlau „ IS. —
Von Herrn A. Mb. in Luzern „ 5. —

Fr. 9999. 21

II. M issio n s fv n d.

Uebertrag laut Nr. 2l: Fr. 899. —
Durch Hochw. Hrn. Pfarrer R

Kern in Vruggen: Legat von

Hrn. Gast Anton Lehmann

sei. in Bruggen, sät. Gallen; „ W —
Durch Hochw. Hrn. Kaplan

Estermann in Eschenbach - Von

Ungenannt 199 —

Zr. 929. —

Geschenke zu Gunsten der inl. Mission :

Voneiner löbl. Bruderschaft in Luzern: 1

Todtentuch.
Von Herrn Sautier in Luzern: 73 Esten

graner halbwollener Kleiderstoff.
Von Ungenannt 7H9 Ellen Spihen.

Nameus der Paramenten-Verwaltung '
tjaiicrthnr,

Kaplan im Hof, in Luz<rn.

Heute wurden die Pius-Annalen Nr. 9

versandt.

Keschichte der christlichen

Kirche,
bearbeitet für höhere Volksschule», ru

ib. Fischer, Direktor und Religionssth'^

der Mädchenschulen in Luzern. ^
fekt zu Maria-Hils, 1872. 8° 12 Mg-

Broschirt Fr. I. 20. Geb. Fr- ^
Dieses Buch ist zum G-br°uck.- sur

höhere Volksschulen, Bezirks- und wst'
len, sowie für obere Klassen von Töchter! ^berechnet. Diesem Zwecke entspricht au

Auswahl des Stoffes, sowie die 8»rm

Darstellung. Die Einführung der Just

die Klrchengeschichte ist, wenn sie auf die

Weise geschieht, unbedingt von ^ ì -

Werth u n d N u h - n
'
für de n r

^
giösen Unterricht, und ^ » »-mjg
ein zweckentsprechendes Handbuch em a

^
gefühltes Bedürfniß geworden, ^kann deßhalb allen denjenigen, welche » ; h

Krzieliung, Bildung und Unterricht de, ^ n

beschäftigen, sowie der Jugend selbst nur

kommen sein.

Die Kritik hat sich über dieses Buck' -simst'S

ausgesprochen und ist dasselbe auch ,xe»-
verschiedenen Lehr-Anstalten eingeführt wo

Vorlag und zu beziehen von C. F-

Buchhandlung und Antiquariat in L u Z^t

Christiis mm Lebt«

Katholisches Geöetöttch vow

Domkap. i)r. Koppe M
Iranenvurg.

I. Miaiatttr-Ausg. mit stlM"
Stahlst. 7. Auflag'e geh. Fr-

höchst elegant geb. à Fr. 5. 85. -3

ächt Sammet Fr. 14. In E'lstub

mit ächt silbernen Schließen Fr. 21-/

II. Sedez-Ausg, mit 8 prê
Tondrnckbildern nach Molitor. 8. Im

läge geh. Fr. 2. 40., geb. d. Fr- '

80., Fr. 6., Fr., 7. 35., Fr- ^
Fr. 10. 70. In ächt Sammet Fr-

In Elfenbein mit ächt silbernen Sch

ßen, Fr. 28.
Einem Jeden, sei dieses

scbön ausgestattete Gebetbuch, welche

der Gebetslitcratur unbedingt den et
Rang etnniinmt, bestens empfohlen. ^kürzlich wurden demselben nock, im >

H a n d w e i ser, dem e r ml P »

blatt u. A. die günstigsten Beurthe

gen zu Theil. Wiederverkaufet erhu

hohen Rabatt.
Ed. Peter's Verlng in Leipsi^

In Solothnrn, bei

Jent

Druck und Erpedition von B. Schwendimann in Solothnrn.


	

